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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung «Um-
setzung der interkantonalen Harmonisierung
der Baubegriffe» - Genehmigung

Volketswil

- Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 8. Mai 2023
- Bericht nach Art. 47 RPV (inki. Bericht zu den Einwendungen) vom 8. Mai 2023

Sachverhalt

Die Interkantonale Vereinbarung Gber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) ist ein
Vertrag zwischen den Kantonen (Konkordat) mit dem Ziel, die wichtigsten Baubegriffe
und Messweisen gesamtschweizerisch zu vereinheitlichen. Die Harmonisierung soll das
Planungs- und Baurecht vereinfachen. Der Kanton Zirich ist dem IVHB-Konkordat nicht
beigetreten. Mit Anderung des Planungs- und Baugesetz (PBG) vom 14. September 2015
bzw. der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) vom 11. Mai 2016 hat der Kanton Zirich die
Baubegriffe und Messweisen nach IVHB weitgehend Ubernommen. Diese Gesetzesande-
rungen traten am 1. Méarz 2017 in Kraft. Sie werden in den Gemeinden wirksam, wenn
diese ihre Bau- und Zonenordnungen (BZO) harmonisiert haben. Mit der vorliegenden
Teilrevision der Nutzungsplanung werden die neuen Baubegriffe und Messweisen in die
BZO der Gemeinde Volketswil Gberfuhrt.

Die Gemeindeversammlung Volketswil setzte mit Beschluss vom 8. Dezember 2023 eine
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden ge-
méass Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Uster vom 23. Januar 2024 keine
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 29. Januar 2024 beantragt die Gemeinde Vol-
ketswil die Genehmigung der Vorlage.

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

B. Materielle Priifung

Die neuen Baubegriffe und Messweisen der IVHB werden mit dem Ziel in die BZO einge-
fuhrt, dass das kommunale Baugesetz mit den Gbergeordneten Rechtsgrundlagen Uber-
einstimmt. Auch werden einzelne Bestimmungen aufgehoben, die aufgrund kantonaler
Gesetzesanderungen obsolet geworden sind.
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Mit der Umsetzung der IVHB und der Anwendung der neuen Definitionen, wie z.B. des At-
tikageschosses, der Kniestockhéhe oder dem maximalen Mass fir Dachaufbauten, erge-
ben sich zusétzliche Ausnutzungsmdglichkeiten. Die Gemeinde Volketswil ermdglicht ein
Ausschépfen dieser Ausnutzungsmoglichkeiten im Sinne der Innenentwicklung.

in Art. 1 BZO ersetzt die «Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig» die bisher als
«Wohnzone zweigeschossig mit Gewerbeanteil» bezeichnete Zonierung.

In den Kernzonen wird das zuléssige Mass fur Dachaufbauten gegenuber § 292 PBG ver-
scharft. Die Beschrankung der Breite auf einen Drittel der Fassadenlénge, dient der Be-
wahrung der Ortsbilder (Art. 5 Abs. 8 BZO).

Fir die Kern,- Zentrums- und Industriezone werden anstelle der minimalen Freiflachenzif-
fer jeweils spezifische minimale Grunflachenziffern festgelegt. In den drei Industriezonen
(la bis Ic) werden die Mindestanteile auf 10% reduziert (Art. 24 BZO). Mit Art. 35 Abs. 4
BZO wird die Méglichkeit geschaffen, in begrindeten Féllen von der minimalen Grinfla-
chenziffer in den Kern- und Industriezonen abzuweichen zu kénnen.

Art. 26 BZO zur Baubeschrankung wird ersatzlos gestrichen, da wohnhygienische Anfor-
derungen in den libergeordneten Vorgaben geregelt werden (vgl. §§ 301 ff. PBG).

Art. 27 Abs. 1 BZO zur geschlossenen Uberbauung wird auch ersatzlos gestrichen. Das
Naherbaurecht in Industriezonen wird durch § 270 Abs. 3 PBG geregelt.

Neu wird Art. 40" BZO zur Dachgestaltung und Fachgutachten eingefiihrt. In den Zonen

W2/45, W3/55, WG2/45 und WG3/55 sind in der Regel nur Schragdécher mit einer maxi-
malen Neigung von 45° oder Flachdacher zuldssig. Abweichungen konnen bewilligt wer-

den, wenn gestitzt auf ein Fachgutachten eine gute architektonische Gestaltung und Ein-
ordnung bestéatigt wird.

Den mit Vorpriifung des Amts fiir Raumentwicklung vom 5. August 2022 gestellten Aufla-
gen und Empfehlungen wurde vollumfénglich entsprochen.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmassig, zweckméssig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde Volketswil ist durch die Ge-
nehmigung nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren be-
troffenen Privaten und Verbédnden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Geméss § 5 Abs. 3
PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeindet Volketswil zusammen mit dem
gepriften Akt samt Rechtsmittelbelehrung zu verdffentlichen und aufzulegen.

Es wird festgestellt, dass mit Genehmigung der vorliegenden Revision die BZO den An-
forderungen gemass dem mit Vorlage 5059/2014 (Harmonisierung der Baubegriffe; Ande-
rung des PBG vom 1. Mérz 2017) geédnderten PBG lbereinstimmt.
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Die Baudirektion verfugt:

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung «Umsetzung der interkantona-
len Harmonisierung der Baubegriffe IVHB», welche die Gemeindeversammlung
Volketswil mit Beschluss vom 8. Dezember 2023 festgesetzt hat, wird genehmigt.

Die Gemeinde Volketswil wird eingeladen
Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
offentlichen;

diese Verfiigung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veroffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht und dem Amt fir Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen;

den Kataster der dffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREB-Kataster)
nachfihren zu lassen;

Mitteilung an

Gemeinde Volketswil (unter Beilage von vier Dossiers)
Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fiir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)
Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dubendorf

(Katasterbearbeiterorganisation)

Amt fiir
Raumentwicklup

VERSENDET AM 19, MR, 2024
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‘ Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

ZONENORDNUNG

Zoneneinteilung Art. 1

Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regi-
onalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist, in folgende

Zonen eingeteilt:

Kernzone |

Kernzone Il
Quartiererhaltungszone
Zentrumszone

Wohnzone eingeschossig
Wohnzone zweigeschossig
Wohnzone zweigeschossig
Wohnzone zweigeschossig
Wohnzone dreigeschossig

Wohnzone zweigeschossig mit Gewerbeanteil

Wohnzone dreigeschossig mit Gewerbeanteil

Industriezone mit niedriger Ausnutzung
Industriezone mit mittlerer Ausnutzung
Industriezone mit hoher Ausnitzung
Zone fir 6ffentliche Bauten
Freihaltezone

Erholungszone

Reservezone

Abkulrzung
Ki
Kil
Q
z
W1/30
W2/30
W2/35
W2/45
Wa3/55
WG2/45

WG3/55

Zoneneinteilung

I.  ZONENORDNUNG

Art. 1

Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regi-
onalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist, in folgende

Zonen eingeteilt:

— Kernzone |

— Kernzone Il

— Quartiererhaltungszone

— Zentrumszone

— Wohnzone eingeschossig

— Wohnzone zweigeschossig
— Wohnzone zweigeschossig
— Wohnzone zweigeschossig
— Wohnzone dreigeschossig

— Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig
it G :

— Wohn- und Gewerbezone dreigeschossig
it G |

— Industriezone mit niedriger Ausnitzung
— Industriezone mit mittlerer Ausnitzung
— Industriezone mit hoher Ausnitzung

— Zone fur 6ffentliche Bauten

— Freihaltezone

— Erholungszone

— Reservezone

Abkulrzung
Kl
Kil
Q
z
W1/30
W2/30
W2/35
W2/45
Wa3/55

WG2/45

WG3/55

Redaktionelle Anderung

Redaktionelle Anderung
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Empfindlichkeits- Art. 2

stufen

Die Zuordnung der einzelnen Empfindlichkeitsstufen gemass
eidg. Larmschutzverordnung (LSV) ist im Zonenplan ersichtlich.

Massgebende Art. 3

Plane

A.

a)

Fir die Abgrenzung der Zonen und fiir Anordnungen innerhalb
der Zonen ist der allgemeine Zonenplan 1:5000 massgebend.

Fur die Kernzonen | gelten die Detailplane Volketswil, Hegnau,
Gutenswil, Kindhausen und Zimikon (alle 1:1000).

Fir die Waldabstandslinien gelten die Erganzungspléne
Nr. 1-11, 1:500 bzw. 1:1000.

Fur die Gewasserabstandslinien gelten die Erganzungsplane Nr.
1, 1:500 sowie 2-4, 1:1000.

Fir den Aussichtsschutz gelten die Erganzungspléne Gugel,
Huzlen und Egg, 1:1000.

ZONENVORSCHRIFTEN

KERNZONEN

Gemeinsame Bestimmungen

Grundsatze, Art. 4

Abweichungen,
Nutzweise

Grundsatze 1 Die Kernzonen bezwecken die Erhaltung der Ortskerne von Vol-

ketswil, Gutenswil, Hegnau, Kindhausen und Zimikon und ihrer
natirlich gewachsenen Umgebung sowie eine sinnvolle Erweite-
rung der bestehenden Uberbauung durch gestalterisch gut ein-
geflgte Neubauten.

Empfindlich-
keitsstufen

Massgebende
Plane

Grundsatze,
Abweichungen,
Nutzweise
Grundsatze

Art. 2

Die Zuordnung der einzelnen Empfindlichkeitsstufen gemass
eidg. Larmschutzverordnung (LSV) ist im Zonenplan ersichtlich.

Art. 3

Fir die Abgrenzung der Zonen und fir Anordnungen innerhalb
der Zonen ist der allgemeine Zonenplan 1:5000 massgebend.

2 Fur die Kernzonen | gelten die Detailplane Volketswil, Hegnau,
Gutenswil, Kindhausen und Zimikon (alle 1:1000).

3 Fur die Waldabstandslinien gelten die Ergénzungsplane
Nr. 1-11, 1:500 bzw. 1:1000.

4 Fuir die Gewasserabstandslinien gelten die Ergdnzungsplane
Nr. 1, 1:500 sowie 2-4, 1:1000.

5 Fur den Aussichtsschutz gelten die Erganzungspléne Gugel,
Huzlen und Egg, 1:1000.

II. ZONENVORSCHRIFTEN

A. KERNZONEN

a) Gemeinsame Bestimmungen

Art. 4

1

Die Kernzonen bezwecken die Erhaltung der Ortskerne von Vol-
ketswil, Gutenswil, Hegnau, Kindhausen und Zimikon und ihrer
natlrlich gewachsenen Umgebung sowie eine sinnvolle Erwei-
terung der bestehenden Uberbauung durch gestalterisch gut
eingefugte Neubauten.
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Abweichungen 2 Bezlglich der Fassaden- und Dachgestaltung sind im Einverneh-
men mit der Baubehdrde begrindete Abweichungen von den
Gestaltungsvorschriften gestattet, sofern der Zonenzweck ge-
wahrt bleibt und eine architektonisch besonders gute
Ldsung erzielt werden kann.

3 In den Kernzonen sind Wohnungen, 6ffentliche Bauten und An-
lagen sowie hdchstens massig stérende Betriebe zulassig.

Bauweise, Art.5
allgemein
1 Die Bauten sind in Ausmass und Proportionen der herkdmmli-
chen Bauweise im jeweiligen Ortskern anzupassen.

2 Inden Kernzonen ist ein anrechenbares Untergeschoss zulassig,
sofern darin lediglich gewerbliche Nutzung vorgesehen ist. In Er-
scheinung tretende Untergeschosse sind als Sockel zu gestal-
ten.

3 Die geschlossene Uberbauung ist gestattet; wenn dabei die zu-
lassige Gebaudelange lberschritten wird, ist die Baute zu glie-
dern.

4 Das Bauen auf oder das Naherbauen an die Strassengrenze ist
gestattet, wenn dadurch das Strassen- und Ortsbild verbessert
wird sowie die Verkehrssicherheit und die Wohnhygiene nicht
beeintrachtigt werden.

5 Die Abstandsverscharfung fir Gebaude mit brennbaren Aussen-
wanden findet keine Anwendung.

6 Bei Bauten, die von einer einheitlichen Baueingabe erfasst wer-
den, kann der interne Gebaudeabstand bis auf 3,5 m reduziert
werden. Fassaden, die den kantonalen Minimalabstand unter-
schreiten, dirfe keine zur Belichtung von Wohn- und Schlafrau-
men notwendige Fenster aufweisen.

7 Inder Kernzone | sind Hauptdacher mit Tonziegeln einzudecken,
die dem Charakter der Baute entsprechen und/oder mit den um-
gebenden Dachern harmonieren. In der Kernzone Il sowie fiir
An- und Nebenbauten in der Kernzone | sind auch andere Mate-
rialien zuldssig, deren Struktur, Art und Farbe denjenigen von
Tonziegeln entsprechen.

Abweichungen

Bauweise,
allgemein

2 Bezuglich der Fassaden- und Dachgestaltung sind im Einver-
nehmen mit der Baubehdrde begriindete Abweichungen von
den Gestaltungsvorschriften gestattet, sofern der Zonenzweck
gewahrt bleibt und eine architektonisch besonders gute
Ldsung erzielt werden kann.

3 In den Kernzonen sind Wohnungen, 6ffentliche Bauten und An-
lagen sowie hdchstens massig stérende Betriebe zulassig.

Art.5

1 Die Bauten sind in Ausmass und Proportionen der herkdmmli-
chen Bauweise im jeweiligen Ortskern anzupassen.

2 In den Kernzonen ist ein anrechenbares Untergeschoss zulas-
sig, sofern darin lediglich gewerbliche Nutzung vorgesehen ist.
In Erscheinung tretende Untergeschosse sind als Sockel zu ge-
stalten.

3 Die geschlossene Uberbauung ist gestattet; wenn dabei die zu-
lassige Gebaudelange Uberschritten wird, ist die Baute zu glie-
dern.

4 Das Bauen auf oder das Naherbauen an die Strassengrenze ist
gestattet, wenn dadurch das Strassen- und Ortsbild verbes-
sert wird sowie die Verkehrssicherheit und die Wohnhygiene
nicht beeintrachtigt werden.

5 Die Abstandsverscharfung fir Gebaude mit brennbaren Aussen-
wanden findet keine Anwendung.

7 In der Kernzone | sind Hauptdacher mit Tonziegeln einzude-
cken, die dem Charakter der Baute entsprechen und/oder mit
den umgebenden Dachern harmonieren. In der Kernzone |I
sowie flir Ar—und-Nebenbauten Klein- und Anbauten in der
Kernzone | sind auch andere Materialien zulassig, deren Struk-
tur, Art und Farbe denjenigen von Tonziegeln entsprechen.

Naherbaurecht kdnnen weiterhin gestitzt auf
§ 270 Abs. 3 PBG vereinbart werden. Die
wohnhygienischen (§§ 301 ff PPBG) sowie
brandschutztechnischen Anforderungen
(Brandschutzvorschriften) sind aufgrund der
Ubergeordneten Gesetzgebung gewahrleis-
tet. Der Absatz kann geldscht werden.

Begriffsanderung gemass § 2a neuABV
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Dachaufbauten sind nur im 1. Dachgeschoss zuldssig. Sie sind
als Giebellukarnen, Schleppgauben oder Ochsenaugen auszu-
bilden und missen in Form, Grosse, Material und Farbe auf Fas-
sade und Dach abgestimmt werden. Im zweiten Dachgeschoss
sind nur giebelseitige Belichtungen sowie Dachflachenfenster
zuldssig.

Quer- und Kreuzgiebel dirfen zusammen mit Dachaufbauten
nicht breiter als die Halfte der betreffenden Fassadenlange sein.
Stehen Quer- oder Kreuzgiebel gegeniber der betreffenden
Fassade mehr als 5 m vor, so gelten sie als separate Gebaude-
koérper.

10 Kamine sind in Anzahl, Grosse und Ausbildung (Kaminhte) der

Sonnenkollektoren

Anlagen, Um-
schwung, Aus-
stattungen und

Ausriistungen

herkdmmlichen Bauweise anzupassen.

11 Sonnenkollektoren sind zulassig, soweit die gesetzlichen Einord-

nungsbestimmungen eingehalten werden.

Art.6

Umschwung, Anlagen, Ausstattungen und Ausristungen sind fir
sich und im Zusammenhang mit der I&ndlich-baulichen Umge-
bung so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung erreicht
wird; diese Anforderung gilt auch fiir Materialien und Farben.

Nicht zulassig ist die Erstellung von Anlagen, die mit dem Cha-
rakter der jeweiligen Ortskerne nicht zu vereinbaren sind wie
selbstandige Fahrzeugabstellplatze (Autohandel und derglei-
chen), Campingplatze und Materialablagerungsstatten.

Anderungen und Art.7

Abbriiche

1 Die Anderung und der Abbruch von Bauten und Anlagen sowie

baulichen Bestandteilen der Umgebungsgestaltung oder von
Teilen davon sind bewilligungspflichtig. Die Gestaltungsvor-
schriften gelten auch fir Renovationen ohne bauliche Verande-
rungen.

Senaoaleloldenn
Solar- und
Photovoltaikanlangen

Anlagen, Um-
schwung, Aus-
stattungen und

Ausriistungen

Dachaufbauten sind nur im 1. Dachgeschoss zulassig. Sie sind
als Giebellukarnen, Schleppgauben oder Ochsenaugen auszu-
bilden und miissen in Form, Grosse, Material und Farbe auf Fas-
sade und Dach abgestimmt werden. Dachaufbauten durfen
nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassadenlange sein.
Im zweiten 2. Dachgeschoss sind nur giebelseitige Belichtungen
sowie Dachflachenfenster zulassig.

Quer- und Kreuzgiebel dirfen zusammen mit Dachaufbauten
nichtbreiter als die Halfte der betreffenden Fassadenlange sein.
Stehen Quer- oder Kreuzgiebel gegeniber der betreffenden
Fassade mehr als 5 m vor, so gelten sie als separate Gebaude-
koérper.

10 Kamine sind in Anzahl, Grésse und Ausbildung (Kaminhite) der

herkdmmlichen Bauweise anzupassen.

11 Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulassig, soweit die gesetz-

lichen Einordnungsbestimmungen eingehalten werden.

Art.6

Umschwung, Anlagen, Ausstattungen und Ausristungen sind
fur sich und im Zusammenhang mit der landlich-baulichen Um-
gebung so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung erreicht
wird; diese Anforderung gilt auch fiir Materialien und Farben.

Nicht zulassig ist die Erstellung von Anlagen, die mit dem
Charakter der jeweiligen Ortskerne nicht zu vereinbaren sind
wie selbstdndige Fahrzeugabstellplatze (Autohandel und der-
gleichen), Campingplatze und Materialablagerungsstatten.

Anderungen Art.7

und Abbriiche

1 Die Anderung und der Abbruch von Bauten und Anlagen sowie

baulichen Bestandteilen der Umgebungsgestaltung oder von
Teilen davon sind bewilligungspflichtig. Die Gestaltungsvor-
schriften gelten auch fiir Renovationen ohne bauliche Verande-
rungen.

Einzig in den Kernzonen soll das zuldssige
Mass flr Dachaufbauten gemass altPBG
erhalten bleiben. Entsprechend wird die zu-
Iassige Breite eines Drittels der betreffenden
Fassadenlange in die BZO aufgenommen.
Fir die Gibrigen Zonen gilt § 292 neuPBG

Redaktionelle Anpassung
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

2 Sie durfen nur bewilligt werden, wenn das Ortsbild nicht beein-

Reklamen

Grundsétze

Flachen 2

Wande, Schriften 3

Vorspriinge 4

b)

Bauweise,
Fachberater
Rot bezeichnete

Bauten

trachtigt wird oder die Ausfihrung eines Ersatzprojektes gesi-
chert ist.

Art.8

1 Reklameanlagen sind unzuldssig, wenn sie mit reflektierenden,

aufleuchtenden oder grellen Farben gestaltet sind, blenden, ihre
Lichtintensitat Ubermassig ist oder wenn sie durch Bewegung
oder durch wechselnde Lichteffekte wirken. Reklamen durfen
weder Uber das Bediirfnis der Kennzeichnung eines Betriebes
hinausgehen noch sind pro Betrieb und Fassade mehrere Rekla-
men (gleicher Aussage) zulassig.

Die einzelne Reklameflache einer freistehenden Anlage darf
nicht grésser als 1,8 m? sein; von dieser Regelung ausgenom-
men ist Gutenswil, wo die Flache auf 1,5 m? beschrankt ist. Re-
klametafeln, Signete usw. an Fassaden diirfen eine maximale
Flache von 1,2 m? aufweisen. Abweichungen kénnen bei hand-
werklich und kiinstlerisch gestalteten Schildern bewilligt werden.

Permanente Plakatwénde sind im oberirdischen Sichtbereich un-
zulassig; zeitlich befristete Anlagen kénnen bewilligt werden. Die
Beschriftung anderer Ankiindigungen darf nicht héher als 0,5 m
sein und nicht Gber mehrere Geschosse verlaufen.

Ankindigungen durfen héchstens 0,8 m von der Fassade vor-
springen. Vorspringende Anlagen haben einen Abstand von we-
nigstens 0,5 m von der Fahrbahn und einen Hohenabstand von
3 m gegenuber dem Trottoir einzuhalten.

Kernzone |

Art.9

1 Die in den Detailpldnen rot bezeichneten Bauten und Bauteile

darfen nur unter Beibehaltung der Lage, der Grundflache, der
wesentlichen Konstruktions- und Fassadenelemente, des ge-
samten Gebaudeprofils sowie des Daches umgebaut werden.
Schutzmassnahmen bleiben vorbehalten.

Reklamen

Grundséatze

Flachen

Wande, Schriften

Vorspringe

Bauweise,
Fachberaterung
Rot bezeichnete
Bauten

2

Sie dirfen nur bewilligt werden, wenn das Ortsbild nicht beein-
trachtigt wird oder die Ausfilhrung eines Ersatzprojektes gesi-
chertist.

Art. 8

1

b)

Reklameanlagen sind unzulassig, wenn sie mit reflektierenden,
aufleuchtenden oder grellen Farben gestaltet sind, blenden, ihre
Lichtintensitat Gbermassig ist oder wenn sie durch Bewegung
oder durch wechselnde Lichteffekte wirken. Reklamen dirfen
weder Uber das Bedirfnis der Kennzeichnung eines Betriebes
hinausgehen noch sind pro Betrieb und Fassade mehrere Re-
klamen (gleicher Aussage) zulassig.

Die einzelne Reklameflache einer freistehenden Anlage darf
nicht grésser als 1,8 m? sein; von dieser Regelung ausgenom-
men ist Gutenswil, wo die Flache auf 1,5 m? beschrankt ist. Re-
klametafeln, Signete usw. an Fassaden dirfen eine maximale
Flache von 1,2 m? aufweisen. Abweichungen kénnen bei hand-
werklich und kiinstlerisch gestalteten Schildern bewilligt werden.

Permanente Plakatwande sind im oberirdischen Sichtbereich
unzulassig; zeitlich befristete Anlagen kdnnen bewilligt werden.
Die Beschriftung anderer Ankiindigungen darf nicht héher als
0,5 m sein und nicht Gber mehrere Geschosse verlaufen.

Ankindigungen dirfen hochstens 0,8 m von der Fassade vor-
springen. Vorspringende Anlagen haben einen Abstand von we-
nigstens 0,5 m von der Fahrbahn und einen Héhenabstand von
min. 3 m gegenlber dem Trottoir einzuhalten.

Kernzone |

Art.9

1

Die in den Detailplanen rot bezeichneten Bauten und Bauteile
darfen nur unter Beibehaltung der Lage, der Grundflache, der
wesentlichen Konstruktions- und Fassadenelemente, des ge-
samten Gebaudeprofils sowie des Daches umgebaut werden.
Schutzmassnahmen bleiben vorbehalten.

Préazisierung

Redaktionelle Anpassung

25759_05A_230508_BZO_Syn.docx

Planpartner AG



Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Blau bezeichnete Bau- 2
ten

Fachberater 3

Grau bezeichnete Bau- 4
ten

Abweichungen 5

Neubauten 6

*%

Hauptbauten 7

Die in den Detailplanen blau bezeichneten Bauten dirfen nur un-
ter Beibehaltung der Lage, der Grundflache, der wesentlichen
Fassadenelemente und des Daches umgebaut oder
erneuert werden. Schutzmassnahmen fiir einzelne Bauteile blei-
ben vorbehalten.

Fur die Behandlung von bedeutenden Vorhaben im Zusammen-
hang mit rot oder blau bezeichneten Bauten kann eine Fachper-
son (mit beratender Funktion) beigezogen werden.

Ersatzbauten fiir die in den Detailplanen grau bezeichneten Bau-
ten konnen auf dem Grundriss der bestehenden Baute erstellt
werden, sofern Gebaude- und Firsthohe sowie Dachform und
Firstrichtung von der bestehenden Baute Ubernommen werden.
Wenn davon abgewichen werden soll, sind die kantonalrechtli-
chen Abstandsvorschriften einzuhalten.

Kleinere Abweichungen gegenuber dem heutigen Baubestand,
die zu einer Verbesserung der wohnhygienischen Verhaltnisse
oder der Gestaltung flihren, kénnen bewilligt oder angeordnet
werden.

Fir Neubauten gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max. 2
Dachgeschosse max. 2
Untergeschosse max. 1*
Freiflachenziffer min. 30%
Grundabstéande min. 3,5m

Gesamt-Gebaudelange max. 28,0 m**
Gebaudehodhe

Gebaudetiefe bzw. Gebaudebreite

max. 7,5m
max. 14,0 m

Mehrlangenzuschlag
zuschlagsfreie Grund(fassaden)lange

1/4 der Mehrlange, max. 5,0 m
max. 16,0 m

siehe auch Art. 5 Abs. 2
vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 3

Neue eingeschossige Hauptbauten sind nicht zulassig. Die Knie-
stockhdhe des zweiten Vollgeschosses hat mindestens 2,0 m zu
betragen.

Blau bezeichnete 2
Bauten

Fachberaterung 3

Grau bezeichnete 4
Bauten

Abweichungen 5

Neubauten 6

*

*%

Die in den Detailplanen blau bezeichneten Bauten dirfen nur
unter Beibehaltung der Lage, der Grundflache, der wesentlichen
Fassadenelemente und des Daches umgebaut oder
erneuert werden. Schutzmassnahmen fiir einzelne Bauteile blei-
ben vorbehalten.

Fur die Behandlung von bedeutenden Vorhaben im Zusammen-
hang mit rot oder blau bezeichneten Bauten kann eine Fachper-
son (mit beratender Funktion) beigezogen werden.

Ersatzbauten fiir die in den Detailpldnen grau bezeichneten
Bauten kdnnen auf dem Grundriss der bestehenden Baute er-
stellt werden, sofern Gebaude-und Firsthéhe Fassaden- und
Gesamthohe sowie Dachform und Firstrichtung von der beste-
henden Baute ibernommen werden. Wenn davon abgewichen
werden soll, sind die kantonalrechtlichen Abstandsvorschriften
einzuhalten.

Kleinere Abweichungen gegentber dem heutigen Baubestand,
die zu einer Verbesserung der wohnhygienischen Verhaltnisse
oder der Gestaltung fiihren, kdnnen bewilligt oder angeordnet
werden.

Fir Neubauten gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max. 2
Anrechenbare Dachgeschosse max. 2
Anrechenbares Untergeschoss max. 1*
GrunkEreiflaehenziffer min. 20%***
Grundabstéande min. 3,5m
Gesamt-Gebaudelange max. 28,0 m**
FassadenGebaudehohe max. 7,5m
Gebaudetiefe bzw. Gebaudebreite max. 14,0 m

Mehrlangenzuschlag 1/4 der Mehrlange, max. 5,0 m

zuschlagsfreie Grund{fassadenjldnge

Fassadenlange max. 16,0m

siehe auch Art. 5 Abs. 2
vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 3

*** vorbehalten bleibt Art. 35 Abs. 4

Hauptbauten 7

Neue eingeschossige Hauptgebaudebauten sind nicht zulassig.
Die Kniestockhdhe des zweiten Vollgeschosses hat mindestens
2,0 m zu betragen.

Redaktionelle Anderung

Begriffsdnderung gemass § 278 neuPBG

Prazisierung gemass § 276 neuPBG
Prazisierung gemass § 276 neuPBG

Herleitung Grunflachenziffer in erlduterndem

Bericht nach Art. 47 RPV

Begriffsanderung gemass § 28 neuABV
Begriffsanderung gemass § 278 neuPBG

Die Gebaudetiefe ist weder im PBG noch in der
ABYV definiert. Aus § 287 PBG lasst sich ablei-
ten, dass damit der gesamte Rulcksprung ab
der Verkehrsbaulinie gemeint ist. Die Geb&aude-
breite ist in § 28 neuABV definiert. Auf den Be-
griff der Gebaudetiefe kann an dieser Stelle
verzichtet werden

Fassadenlange»: Prazisierung in Abstimmung mit
§ 27 neuABV

Begriffsanderung gemass neuPBG
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Gestaltung,
Freirdume, Schutz-
wirdige Anlagen

Terraingestaltung

Freirdume, Schutzwiir-
dige Anlagen

Fassadengestaltung

Dachgestaltung

Vordacher

Dacheinschnitte

Dachfenster

Renovationen

8 In Hegnau sind Hauptbauten auf die im Detailplan 1:1000 be-
zeichneten Baubegrenzungslinien, bzw. Baulinien zu stellen. Be-
sondere Gebaude gemass § 273 PBG sind gegeniiber den Bau-
begrenzungslinien, bzw. Baulinien deutlich zurlickzusetzen.

Art.10

1 Grundsatzlich sind Terrainveranderungen nicht gestattet. Ge-
ringfligige Terrainverdnderungen bis max. 1,0 m kénnen jedoch
bewilligt werden, sofern eine gute Einordnung gewahrleistet ist.

2 Die in den Detailplanen speziell bezeichneten Freirdume, Brun-
nen, Gehdlzgruppen und Einzelbdume sind zu erhalten und dir-
fen durch bauliche Massnahmen weder geféhrdet noch beein-
trachtig werden.

3 Bauten haben sich dem Erscheinungsbild der benachbarten
Bauten gut anzupassen und herkdmmliche Gestaltungselemente
sinngemass zu Ubernehmen. Dies gilt insbesondere fiir Materia-
lien und Farben, Putzstruktur, Fenster, Turen, Balkone und Aus-
sentreppen. Letztere sind in Holz, Natur- oder Kunstsandstein
auszufihren.

4 Hauptgebaude haben, soweit nicht andere bestehende Dachfor-
men Ubernommen werden, Satteldacher mit beidseitig gleicher,
ortsiiblicher Neigung aufzuweisen. Fir besondere Gebaude im
Sinne des PBG sind andere Schragdacher zulassig. Dacher ein-
geschossiger Anbauten bis max. 20 m? konnen als Terrassen
ausgebildet werden.

5 Die Déacher sind in herkdmmlicher Weise mit allseitigen Vorda-
chern auszubilden.

6 Unuberdeckte Dacheinschnitte sind nicht gestattet.

7 Fdur die Belichtung und Bellftung von Raumen sind Dachflachen-
fenster mit einer Glasflache von maximal 1,5% der entsprechen-
den Dachflache zuldssig. Sie sind hochrechteckig anzuordnen.
Die Glasflache eines einzelnen Dachfensters darf 0,6 m? nicht
Ubersteigen.

8 Die vorstehenden Gestaltungsanforderungen sind auch bei allen
Aussenrenovationen zu beachten.

Gestaltung,
Freiraume,
Schutzwiirdige
Anlagen
Terraingestaltung

Freiraume, Schutz-
wurdige Anlagen

Fassadengestaltung

Dachgestaltung

Vordacher

Dacheinschnitte

Dachfenster

Renovationen

8 In Hegnau sind Hauptgebaudebauien auf die im Detailplan

1:1000 bezeichneten Baubegrenzungslinien, bzw. Baulinien zu

stellen. Besondere-Gebdudegemass-§2743-PBG Klein- und An-
bauten sind gegentber den Baubegrenzungslinien, bzw. Bauli-
nien deutlich zuriickzusetzen.

Art.10

1 Grundsatzlich sind Terrainverédnderungen nicht gestattet. Ge-

ringfligige Terrainveranderungen bis max. 1,0 m kdnnen jedoch
bewilligt werden, sofern eine gute Einordnung gewabhrleistet ist.

Die in den Detailplanen speziell bezeichneten Freirdume, Brun-
nen, Gehdlzgruppen und Einzelbdume sind zu erhalten und
darfen durch bauliche Massnahmen weder gefahrdet noch be-
eintrachtig werden.

Bauten haben sich dem Erscheinungsbild der benachbarten
Bauten gut anzupassen und herkdmmliche Gestaltungsele-
mente sinngemass zu Ubernehmen. Dies gilt insbesondere fiir
Materialien und Farben, Putzstruktur, Fenster, Turen, Balkone
und Aussentreppen. Letztere sind in Holz, Natur- oder Kunst-
sandstein auszufihren.

Hauptgebaude haben, soweit nicht andere bestehende Dachfor-
men Ubernommen werden, Satteldacher mit beidseitig gleicher,
ortsiiblicher Neigung aufzuweisen. Flr besendere-Gebaude-im
Sirne-des-PBG Klein- und Anbauten sind andere Schragdacher
zulassig. Dacher eingeschossiger Anbauten bis max. 20 m?
kénnen als Terrassen ausgebildet werden.

Die Dacher sind in herkdmmlicher Weise mit allseitigen Vorda-
chern auszubilden.

Unuberdeckte Dacheinschnitte sind nicht gestattet.

Fir die Belichtung und Beliiftung von Raumen sind Dachfla-
chenfenster mit einer Glasflache von maximal 1,5% der entspre-
chenden Dachflache zulassig. Sie sind hochrechteckig anzuord-
nen. Die Glasflache eines einzelnen Dachfensters darf 0,6 m?
nicht bersteigen.

Die vorstehenden Gestaltungsanforderungen sind auch bei al-
len Aussenrenovationen zu beachten.

Begriffsanderung gemass neuPBG

Begriffsdnderung gemass § 2 neuABV
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Bestehende
Gebaude

Neubauten

c) Kernzone Il

Art.11

Bestehende Gebaude (insbesondere Bauernhauser) durfen in
bisheriger Lage und dusserer Form umgebaut oder wiederaufge-
baut werden. Dabei sind die kantonalrechtlichen Abstandsvor-
schriften unbeachtlich und die Bautiefe im bisherigen Mass nicht
von der Zustimmung des Nachbarn abhangig. Abweichungen ge-
genuber den bisherigen Massen kdnnen bewilligt oder angeord-
net werden, wo solche aus Griinden der Hygiene, des Ortsbild-
schutzes oder des Verkehrs erforderlich sind.

Art.12

1 Fur Neubauten gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max. 2
Dachgeschosse max. 2
Untergeschosse max. 1*
Ausnutzungsziffer:

- Volketswil und Hegnau max. 60%
- Gutenswil max. 50%
Freiflachenziffer min. 30%
Grundabstande:

- klein min. 3,5m
- gross min. 7,0 m

Gesamt-Gebaudelange max. 32,0 m**
Gebaudehdhe

Gebaudetiefe bzw. Gebaudebreite

max. 7,5m
max. 14,0 m

Mehrlangenzuschlag 1/4 der Mehrlange, max. 5,0 m
zuschlagsfreie Grund(fassaden)lange 22,0m

* siehe auch Art. 5 Abs. 2
** vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 3

Der grosse Grundabstand gilt fir die am meisten in Richtung
Slidost bis Sudwest gerichtete Hauptwohnseite, der kleine
Grundabstand flr die Gbrigen Gebaudeseiten sowie fiir Gewer-
bebauten und Okonomiegebaude.

Bestehende
Gebaude

c) Kernzone Il

Art.11

Bestehende Gebaude (insbesondere Bauernhauser) diirfen in
bisheriger Lage und ausserer Form umgebaut oder wiederauf-
gebaut werden. Dabei sind die kantonalrechtlichen Abstands-
vorschriften unbeachtlich und die Bautiefe im bisherigen Mass
nicht von der Zustimmung des Nachbarn abhangig. Abweichun-
gen gegenlber den bisherigen Massen kdnnen bewilligt oder
angeordnet werden, wo solche aus Griinden der Hygiene, des
Ortsbildschutzes oder des Verkehrs erforderlich sind.

Art.12

Neubauten 1 Fir Neubauten gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max. 2
Anrechenbare Dachgeschosse max. 2
Anrechenbares Untergeschoss max. 1*
Ausnutzungsziffer:

- Volketswil und Hegnau max. 60%
- Gutenswil max. 50%
GrinFreiflachenziffer min. 30%
Grundabstande:

- klein min. 3,5m
- gross min. 7,0 m
Gesamt-Gebaudelange max. 32,0 m**
GebaudeFassadenhohe max. 7,5 m
Gebaudetiefe bzw. Gebaudebreite max. 14,0 m

Mehrlangenzuschlag 1/4 der Mehrlange, max. 5,0 m

zuschlagsfreie Grund({fassadenjlange Fassadenlange 22,0m

* siehe auch Art. 5 Abs. 2
** vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 3

Der grosse Grundabstand gilt fur die am meisten in Richtung
Slidost bis Siudwest gerichtete Hauptwohnseite, der kleine
Grundabstand fir die (brigen Gebaudeseiten sowie flr
Gewerbebauten und Okonomiegebaude.

Prazisierung gemass § 276 neuPBG
Prazisierung gemass § 276 neuPBG

Herleitung Grunflachenziffer
in Bericht nach Art. 47 RPV

Begriff ist in § 28 ABV geregelt.
Begriffsanderung gemass § 278 neuPBG

Auf den Begriff der Gebaudetiefe kann an dieser
Stelle verzichtet werden (siehe erlauternder Be-
richt Art. 47 RPV)

Prazisierung in Abstimmung mit § 27 neuABV
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Anordnung der
Gebaude

Héhenlage

Gestaltung

Fassaden

Fenster

Dacher

Bau- und Nutz-
weise, Gestaltung

Grundsétze

Nutzweise

Art.13

1 Die Stellung neuer Gebaude und der Verlauf des Haupffirstes
sind soweit moglich dem charakteristischen Grundmuster der
Kernzone | anzugleichen. Eine Aufreihung mit gleich ausgerich-
teten Hauptfirsten ist nicht zulassig.

N

Die Gebaude sind so anzusetzen, wie es der herkdmmlichen
Bauweise entspricht. Das Terrain ist so zu gestalten, dass der
gewachsene Boden nicht mehr als 1,2 m verandert wird, ausge-
nommen fur Ausgange und Zufahrten.

3 Gegeniber Strassen und Wegen gilt die Abstandsregelung ge-
mass den §§ 265 und 272 PBG; vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 4.

Art.14

1 Die Fassaden sind in Sichtmauerwerk, verputztem Mauerwerk
oder Holz auszufiihren. Reflektierende Materialien sowie grelle
oder ausgefallene Farben sind unzuldssig.

2 Fenster haben in der Regel hochrechteckige Form aufzuweisen,
wobei die Fensterflache nicht mehr als 35% der betreffenden
Fassadenflache ausmachen darf. Die Unterteilung grossflachi-
ger Fenster kann verlangt werden.

3 Fur die Dachgestaltung gilt Art. 10, Abs. 4-7.

Aa. QUARTIERERHALTUNGSZONE

Art. 14 bis

1 Die Quartiererhaltungszone bezweckt die Erhaltung und
zeitgemasse Erneuerung in sich geschlossener Bebauungen
von hoher Siedlungsqualitat.

2 Die Nutzweise der Quartiererhaltungszone entspricht jener der
Wohnzonen. Nichtstérende Betriebe sind zuldssig, soweit ihre
Gesamtflache 1/3 der zulassigen Gesamtnutzflache nicht tber-
schreitet. Sexgewerbliche Salons oder vergleichbare Einrichtun-
gen sind nicht erlaubt. In den im Zonenplan speziell

Anordnung der
Gebaude

Héhenlage

Gestaltung

Fassaden

Fenster

Dacher

Bau- und Nutz-
weise, Gestal-
tung

Grundséatze

Nutzweise

Art.13

1 Die Stellung neuer Gebdude und der Verlauf des Hauptffirstes
sind soweit mdglich dem charakteristischen Grundmuster der
Kernzone | anzugleichen. Eine Aufreihung mit gleich ausgerich-
teten Hauptfirsten ist nicht zulassig.

N

Die Hohenlagen der Gebaude sind so anzusetzen, wie es der
herkdbmmlichen Bauweise entspricht. Das Terrain ist so zu ge-
stalten, dass dergewachseneBeden das massgebende Terrain
nicht mehr als 1,2 m verandert wird, ausgenommen fir Aus-
gange und Zufahrten.

3 Gegeniiber Strassen und Wegen gilt die Abstandsregelung ge-
mass den §§ 265 und 272 PBG; vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 4.

Art.14

1 Die Fassaden sind in Sichtmauerwerk, verputztem Mauerwerk
oder Holz auszufiihren. Reflektierende Materialien sowie grelle
oder ausgefallene Farben sind unzuldssig.

2 Fenster haben in der Regel hochrechteckige Form aufzuweisen,
wobei die Fensterflache nicht mehr als 35% der betreffenden
Fassadenflache ausmachen darf. Die Unterteilung grossflachi-
ger Fenster kann verlangt werden.

3 Fur die Dachgestaltung gilt Art. 10, Abs. 4 bis 7.

Aa. QUARTIERERHALTUNGSZONE

Art. 14 bis

1 Die Quartiererhaltungszone bezweckt die Erhaltung und
zeitgemasse Erneuerung in sich geschlossener Bebauungen
von hoher Siedlungsqualitat.

2 Die Nutzweise der Quartiererhaltungszone entspricht jener der
Wohnzonen. Nichtstdrende Betriebe sind zulassig, soweit ihre
Gesamtflache 1/3 der zulassigen Gesamtnutzflache nicht tber-
schreitet. Sexgewerbliche Salons oder vergleichbare Einrich-
tungen sind nicht erlaubt. In den im Zonenplan speziell

Préazisierung

Begriffsdnderung gemass § 5 neuABV

Redaktionelle Anderung
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Grundmasse 3

Bauliche 4
Veranderungen

Besondere Gebaude, 5
Tiefgaragen

Gestaltung, 6
Einordnung

bezeichneten Gebieten sind massig stérende Betriebe ohne an-
teilsmassige Beschrankung gestattet.

Beziiglich Geschosszahlen, Gebaudehéhen und -langen sowie
Abstédnden gegen aussen gelten die Regelungen der Zonen
W2/35 (fur Q 1), W2/45 (fir Q 1) und W3/55 (fur Q 1lI), inklusive
Erleichterungen fiir Arealiiberbauungen.

Die bestehenden Bauvolumen dirfen um-, aus- und wiederauf-
gebaut werden. Fir An-, Auf- und Erganzungsbauten darf das
bestehende oberirdische Bauvolumen (1. Nov. 1997) um max.
20% vergrossert werden. Isolationsverbesserungen der Aussen-
wéande und des Daches sowie offene Uberdachungen und Bal-
kone werden hierfir nicht angerechnet. Erweiterungen haben
der Wohn- und Arbeitsplatzqualitat sowie energetischen Verbes-
serungen zu dienen. Fir weitergehende Veranderungen ist die
Erstellung eines Gestaltungsplanes erforderlich.

Zuséatzlich sind Besondere Gebaude im Sinne von § 273 PBG
gemass Art. 41 Abs. 2 sowie Tiefgaragen, die den gewachsenen
Boden nicht mehr als 0,5 m Uberragen, gestattet.

Bei baulichen Veranderungen mussen die Einheitlichkeit der Be-
bauung sowie eine gute Gesamtwirkung von Bauten, Anlagen
und Umschwung gewahrleistet sein. Von den bestehenden
Flachdachern abweichende Bedachungen sind nur zuldssig,
wenn die fir das Quartier typische kubische Erscheinungsform
gewabhrt bleibt. Die an Arealliberbauungen gestellten Anforde-
rungen mussen erflllt bleiben. Die Qualitat der Umgebungsge-
staltung darf nicht beeintrachtigt werden.

Grundmasse 3

Bauliche 4
Veranderungen

Klein- und Anbauten 5
5 Sebiude.
Tiefgaragen

Gestaltung, 6
Einordnung

bezeichneten Gebieten sind massig stérende Betriebe ohne an-
teilsmassige Beschrankung gestattet.

Bezlglich Geschosszahlen, FassadenGebaudehohen und -lan-
gen sowie Abstanden gegen aussen gelten die Regelungen der
Zonen W2/35 (fur Q 1), W2/45 (fir Q Il) und W3/55
(far QIII), inklusive Erleichterungen fiir Arealliberbauungen.

Die bestehenden Bauvolumen dirfen um-, aus- und wiederauf-
gebaut werden. Fir Ar~ Auf- und Erganzungsbauten darf das
bestehende oberirdische Bauvolumen (1. Nov. 1997) um max.
20% vergrossert werden. Isolationsverbesserungen der Aus-
senwande und des Daches sowie offene Uberdachungen und
Balkone werden hierfir nicht angerechnet. Erweiterungen ha-
ben der Wohn- und Arbeitsplatzqualitat sowie energetischen
Verbesserungen zu dienen. Fur weitergehende Veranderungen
ist die Erstellung eines Gestaltungsplanes erforderlich.

Zusatzlich sind Besendere-Gebaude Klein- und Anbauten im
Sinne von § 273 PBG gemass Art. 41 Abs. 2 sowie Tiefgaragen,
die den-gewachsenenBoden das massgebende Terrain nicht

mehr als 0,5 m Uberragen, gestattet.

Bei baulichen Veranderungen mussen die Einheitlichkeit der
Bebauung sowie eine gute Gesamtwirkung von Bauten, An-
lagen und Umschwung gewahrleistet sein. Von den bestehen-
den Flachdachern abweichende Bedachungen sind nur zulas-
sig, wenn die flr das Quartier typische kubische Erscheinungs-
form gewahrt bleibt. Die an Arealiiberbauungen gestellten An-
forderungen missen erfillt bleiben. Die Qualitat der Umge-
bungsgestaltung darf nicht beeintrachtigt werden.

Begriffsanderung gemass § 278 neuPBG

Begriffsklarung in Bezug auf § 2a neuABV
(«Klein- und Anbauten» vorgehend «Beson-
dere Gebaudey)

Begriffsdnderung gemass § 2a neuABV

Begriffsanderung gemass § 5 neuABV
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

ZENTRUMSZONE

Grundmasse Art.15

1 Vollgeschosse max. 4
Dachgeschosse max. 1
Untergeschosse max. 1*
Ausnitzungsziffer max. 90%
Freiflachenziffer min. 25%
Grundabstande:

- klein min. 4,5 m
- gross min. 9,0 m**
Gebaudelange max. 50,0 m
Gebaudehohe max. 16,0 m
Gebéaudetiefe bzw. Gebaudebreite max. 28,0 m
Mehrlangenzuschlag allseits 1/5 der Mehrlange, max. 5,5 m
zuschlagsfreie Grund(fassaden)lange 18,0 m

*

nur fur gewerbliche Nutzung

** nur fr Bauten mit Wohnungen

2 Beziglich der Messweise der Grundabstande gilt Art. 12 Abs. 2.

Nutzweise Art.16

1

In der Zentrumszone sind zul&ssig:

Wohnungen, Biros, Ateliers, Praxen, Laden, massig storende
Gewerbe und 6ffentliche Bauten

Im untberbauten Teil der Zentrumszone sind reine Wohnnutzun-
gen nicht gestattet. Von der gesamten anrechenbaren Flache in
Vollgeschossen ist mindestens 1/3 gewerblich zu nutzen.

Nutzungsumlagerungen zwischen mehreren Bauten auf dem
gleichen Grundstiick sowie zwischen einzelnen benachbarten
Parzellen sind zulassig.

B. ZENTRUMSZONE
Grundmasse Art.15

1 Vollgeschosse max. 4
Anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max. 1
Anrechenbares Untergeschoss max. 1*
Ausnutzungsziffer max. 90%
Grunkreiflachenziffer min. 25%
Grundabstande:
- klein min. 4,5 m
- gross min. 9,0 m**
Gebaudelange max. 50,0 m
FassadenGebaudehohe max. 16,0 m
Gebaudetiefe-bzw- Gebaudebreite max. 28,0 m

Mehrlangenzuschlag allseits 1/5 der Mehrlange, max. 5,5 m

zuschlagsfreie Grund{fassadenjiange Fassadenlange 18,0 m

*

nur fur gewerbliche Nutzung

** nur far Bauten mit Wohnungen

2 Beziglich der Messweise der Grundabstéande gilt Art. 12 Abs. 2.

Nutzweise Art.16

1

In der Zentrumszone sind zul&ssig:

Wohnungen, Buros, Ateliers, Praxen, Laden, massig stérende
Gewerbe und 6ffentliche Bauten

Im unuberbauten Teil der Zentrumszone sind reine Wohnnut-
zungen nicht gestattet. Von der gesamten anrechenbaren Fla-
che in Vollgeschossen ist mindestens 1/3 gewerblich zu nutzen.

Nutzungsumlagerungen zwischen mehreren Bauten auf dem
gleichen Grundstlick sowie zwischen einzelnen benachbarten
Parzellen sind zulassig.

Prazisierung gemass § 276 neuPBG
Prazisierung gemass § 276 neuPBG

Herleitung Grunflachenziffer in Bericht nach
Art. 47 RPV

Begriffsanderung gemass § 278 neuPBG

Begriff Gebaudetiefe vgl. Art. 9 Abs. 6 BZO resp.
Erlduternder Bericht Art. 47 RPV

Begriffsanderung gemass § 27 neuABV
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Bauweise Art.17

1 Die geschlossene Uberbauung ist zulassig.
2 Gegenliber der Zone Oe dirfen Neubauten, bis auf eine Tiefe

von 20 m ab Zonengrenze, max. eine Gebaudehdhe von 11,4 m
aufweisen.

C. WOHNZONEN

Grundmasse Art.18

1 W1/30  W2/30 W2/35 W2/45 W3/55
Vollgeschosse max. 1 2* 2 2 3

Dachgeschosse max.

Untergeschosse max. 1 * * * *

Ausnutzungsziffer max. 30% 30% 35% 45% 55%
Grenzabstande min.:

- kleiner Grundabstand 4,0 m 40m 45m 50m 6,0m

- grosser Grundabstand 8,0m 8,0m 9,0m 10,0m 12,0m
Gebaudelange max. 20,0m** 20,0m** 32,0m 35,0m 40m**
Gebaudehdhe max. 50m 7,5m 7,5m 7.8m 11,0m

5.5 m** 8,1 m****

Mehrlangenzuschlag 1/4 der Mehrlange, hochstens 5,0 m

Zuschlagsfreie Grund(fassaden)lange

200m 200m 20,0m 18,0m 16,0m
* siehe Art. 19 Abs. 2
** siehe Art. 19 Abs. 3

Tk

in speziellen Lagen in Gutenswil gemass Planbezeichnung

*kkk

am Huzlenhang gemass Planbezeichnung

2 Beziglich der Messweise der Grundabstande gilt Art. 12 Abs. 2.

Bauweise Art.19

1 Die geschlossene Uberbauung ist bis zur maximal zuldssigen
Gebéaudelange gestattet, wenn die Gebaude gleichzeitig erstellt
werden oder an ein bestehendes Gebaude angebaut wird.

Bauweise Art.17

1 Die geschlossene Uberbauung ist zulassig.
2 Gegenuber der Zone Oe dirfen Neubauten, bis auf eine Tiefe

von 20 m ab Zonengrenze, max. eine FassadenGebaudehdhe
von 11,4 m aufweisen.

C. WOHNZONEN

Grundmasse Art.18

1 W1/30  W2/30 W2/35 W2/45 W3/55
Vollgeschosse max. 1 2* 2 2 3

Anrechenbare Dachgeschosse max.
1 1 1 2 2

Anrechenbares Attikageschoss
1 1 1 1 1

Anrechenbares Untergeschoss max.

1 * * * *

Ausnutzungsziffer max. 30% 30% 35% 45% 55%
Grenzabstande min.:
kleiner Grundabstand 40m 40m 45m 50m 6,0m
grosser Grundabstand 8,0 m 8,0 m 90m 10,0m 120m
Gebaudelange max. 20,0m** 20,0m** 32,0m 35,0m 40,0m
FassadenGebaudehdhe max.5,0m 7,5m 7,5m 7.8m 110m
5,5 m*** 8,1 m****

Mehrlangenzuschlag 1/4 der Mehrlange, hochstens 5,0 m
Zuschlagsfreie Grund{fassadenjiédnge Fassadenlange

200m 20,0m 20,0m 18,0 m 16,0m
* siehe Art. 19 Abs. 2
**siehe Art. 19 Abs. 3
*** in speziellen Lagen in Gutenswil gemass Planbezeichnung

**** am Huzlenhang gemass Planbezeichnung

2 Beziglich der Messweise der Grundabstande gilt Art. 12 Abs. 2.

Bauweise Art.19

1 Die geschlossene Uberbauung ist bis zur maximal zuldssigen
Gebaudelange gestattet, wenn die Gebaude gleichzeitig erstellt
werden oder an ein bestehendes Gebaude angebaut wird.

Begriffsanderung gemass § 278 neuPBG

Prazisierung gemass § 276 neuPBG
Begriffsanderung gemass § 275 Abs. 4 neuPBG

Prazisierung gemass § 276 neuPBG

Begriffsanderung gemass § 278 neuPBG

Prazisierung gemass § 27 neuABV
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

2 In der Zone W2/30 ist das zweite Vollgeschoss in Hanglagen von
mehr als 10° alter Teilung nur als sichtbares Untergeschoss zu-
I&ssig. In der Zone W2/35 ist ein anrechenbares Untergeschoss
gestattet. Dieses darf jedoch hochstens zu 1/3 fiir Wohn- und
Arbeitszwecke genutzt werden. Es darf nicht mehr in Erschei-
nung treten als nicht anrechenbare Untergeschosse gemass §
293 PBG. Im Ubrigen ist bei Verzicht auf ein Vollgeschoss ein
anrechenbares Untergeschoss zulassig.

3 Bei guter Gliederung der Gebaude durch einen Versatz der Fas-
saden von wenigstens einem Drittel der Bautiefe und der halben
Geschosshohe erhoht sich die maximale Gebaudelange auf 25,0
m.

4 Die fir den Mehrlangenzuschlag massgeblichen Fassadenlan-
gen von benachbarten Hauptgebduden missen zusammenge-
rechnet werden, sofern der Gebaudeabstand ein Mass von 7,0 m
unterschreitet.

5 In denim Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind Haupt-
bauten mit Flachdachern unzulassig.

Nutzweise Art.20

1 In den Wohnzonen W1/30, W2/30 und W2/35 dirfen nichtsto-
rende Betriebe eingerichtet werden, soweit ihre Gesamtflache
1/4 der zuldssigen Gesamtnutzflache nicht tiberschreitet.

2 In den Wohnzonen W2/45 und W3/55 sind gemass Abs. 1 nicht-
stérende Betriebe zulassig, soweit ihre Gesamtflache 1/3 der zu-
lassigen Gesamtnutzflache nicht tberschreitet.

3 In allen Wohnzonen, in denen lediglich nichtstérende Betriebe
gestattet sind, sind sexgewerbliche Salons oder vergleichbare
Einrichtungen nicht erlaubt.

4 In denim Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind héchs-
tens massig stérende Betriebe zulassig. Ihr Anteil an der anre-
chenbaren Nutzflache ist nicht beschrankt.

Nutzweise

2 In der Zone W2/30 ist das zweite Vollgeschoss in Hanglagen
von mehr als 10° alter Teilung nur als sichtbares-anrechenbares
Untergeschoss zulassig. In der Zone W2/35 ist ein anrechenba-
res Untergeschoss gestattet. Dieses darf jedoch héchstens zu
1/3 fir Wohn- und Arbeitszwecke genutzt werden. Es darf nicht
mehr in Erscheinung treten als nicht anrechenbare Unterge-
schosse gemass § 293 PBG. im-Ubrigen In den Zonen W2/45
und W3/55 ist bei Verzicht auf ein Vollgeschoss ein anrechen-
bares Untergeschoss zulassig.

3 Bei guter Gliederung der Gebaude durch einen Versatz der Fas-
saden von wenigstens einem Drittel der Bautiefe Gebaudebreite
und der halben Geschosshohe erhdht sich die maximale
Gebaudelange auf 25,0 m.

4 Die fur den Mehrlangenzuschlag massgeblichen Fassadenlan-
gen von benachbarten Hauptgebduden missen zusammenge-
rechnet werden, sofern der Gebdudeabstand ein Mass von
7,0 m unterschreitet.

5 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind
Hauptgebaudebauter mit Flachdachern unzuldssig.

Art. 20

1 In den Wohnzonen W1/30, W2/30 und W2/35 dirfen nichtsto-
rende Betriebe eingerichtet werden, soweit ihre Gesamtflache
1/4 der zuldssigen Gesamtnutzflache nicht tiberschreitet.

2 In den Wohnzonen W2/45 und W3/55 sind gemass-Abs—4 nicht-
storende Betriebe zulassig, soweit ihre Gesamtflache 1/3 der
zulassigen Gesamtnutzflache nicht Gberschreitet.

3 In allen Wohnzonen, in denen lediglich nichtstdrende Betriebe
gestattet sind, sind sexgewerbliche Salons oder vergleichbare
Einrichtungen nicht erlaubt.

4 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind
héchstens massig stérende Betriebe zulassig. lhr Anteil an der
anrechenbaren Nutzflache ist nicht beschrankt.

Prazisierung gemass § 276 neuPBG

Préazisierung

Begriffsklarung in Bezug auf § 28 neuABV

Begriffsanderung in Bezug auf neuPBG und
neuABV

Redaktionelle Anderung
Bezug zu Abs. 1 ist nicht erforderlich.
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

D. WOHNZONEN MIT GEWERBEANTEIL

Grundmasse Art.21

1 WG2/45 WG3/55
Vollgeschosse max.
Dachgeschosse max. 2 2
Untergeschosse max. 1* 1*
Ausnutzungsziffer max. 45% 55%
Grenzabstande min.:
- kleiner Grundabstand 45m 50m
- grosser Grundabstand 9,0m 10,0 m
Gebaudelange max. 28,0 m** 35,0 m**
Fur Bauten mit gewerblicher Nutzung max. 40,0 m 50,0 m
Gebaudehdhe max. 8,1m 11,4 m

Mehrlangenzuschlag 1/4 der Mehrlange, hochstens 5,0 m

Zuschlagsfreie Grund(fassaden)lange 20,0 m** 18,0 m

*

nur fur gewerbliche Nutzung

** nur fur Bauten mit Wohnungen

2 Beziglich der Messweise der Grundabstande gilt Art. 12 Abs. 2.

Geschlossene Art.22
Uberbauung
In den Wohnzonen WG2/45 und WG3/55 ist die geschlossene
Uberbauung bis zur maximal zuldssigen Gebaudelange gestat-
tet, sofern an ein bestehendes Gebdude angebaut oder gleich-
zeitig gebaut wird. Art. 19, Abs. 3 gilt auch in den Wohnzonen
mit Gewerbeanteil.

Nutzweise Art.23

In den Wohnzonen WG2/45 und WG3/55 sind - neben Wohnun-
gen - Blros, Handels-, Dienstleistungs- und gewerbliche Be-
triebe massig stérender Art zulassig.

Grundmasse

Gq_schlossene
Uberbauung

Nutzweise

D. WOHN- UND GEWERBEZONEN MIT-GEWER-
BEANTEH

Art. 21

1 WG2/45 WG3/55

Vollgeschosse max.
Anrechenbare Dachgeschosse max.

Anrechenbares Attikageschoss max.

Anrechenbares Untergeschoss max. 1* 1*
Ausnutzungsziffer max. 45% 55%
Grenzabstande min.:
- kleiner Grundabstand 45m 50m
- grosser Grundabstand 9,0m 10,0 m
Gebaudelange max. 28,0 m** 35,0 m**
Fur Bauten mit gewerblicher Nutzung max. 40,0 m 50,0 m
FassadenGebaudehohe max. 8,1m 11,4 m
Mehrlangenzuschlag 1/4 der Mehrlange, hochstens 5,0 m
Zuschlagsfreie Grund{fassadenjldnge-Fassadenlange

20,0 m** 18,0 m

* nur fur gewerbliche Nutzung

** nur fur Bauten mit Wohnungen

2 Beziglich der Messweise der Grundabstande gilt Art. 12 Abs. 2.

Art.22

In den Wohnzonen WG2/45 und WG3/55 ist die geschlossene
Uberbauung bis zur maximal zulédssigen Geb&audelange gestat-
tet, sofern an ein bestehendes Gebaude angebaut oder gleich-
zeitig gebaut wird. Ar—49-Abs—3-giltaueh-in-denWohnzonen

Art.23

In den Wohnzonen WG2/45 und WG3/55 sind - neben Wohn-
nutzungenaungen — auch Buros, Handels-, Dienstleistungs- und
gewerbliche Betriebe nicht stérender und massig stérender Art
zulassig.

Redaktionelle Anderung: seit 2007 wird kein
minimaler Gewerbeanteil mehr gefordert.

Prazisierung gemass § 276 neuPBG
Prazisierung gem. § 275 Abs. 4, § 276 neuPBG

Prazisierung gemass § 276 neuPBG

Begriffsanderung gemass § 278 neuPBG

Prazisierung gemass § 27 neuABV

Redaktionelle Anderung
Art. 19 Abs. 3 gibt eine geringere Gebaude-
lange vor (25 m). Verweis wird gestrichen.

Préazisierung
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

E. INDUSTRIEZONEN

Grundmasse Art.24

la b Ic
Baumassenziffer max. m3/m2 45 7,0 9,0
Freiflachenziffer min. 20% 15% 10%
Grenzabstand min. 3,5m 3,5m 3,5m
Gebaudehdhe max. 13,6m* 17,5m** 21,56m
Firsthohe max. 3,5m 3,5m 3,5m
Gebaudelange max. 60,0 m - -

* In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten Zircherstrasse und Tola-
cher ist die grosste Hohe (Gebaudehohe + Firsthéhe) auf 12,0 m beschrankt.

** Im Zonenplan speziell bezeichneten Gebiet Grabenwis-Zimikon ist die grosste
Hohe auf 16,0 m beschrankt (bis 10,0 m hinter Baulinie gemass Quartierplan).

Bau- und Art.25
Nutzweise
Bauweise 1 Gegenulber anderen als Industriezonen sind die Grenzabstande
der jeweilig anstossenden Zone einzuhalten.

Nutzweise 2 In den Industriezonen sind - neben industriellen und gewerbli-
chen Betrieben der Produktion und der Giterverteilung - auch
Handels- und Dienstleistungsbetriebe zugelassen. Von dieser
Regelung ausgenommen ist das Gebiet Hauflander/Hard, wo
Handels- und Dienstleistungsbetriebe nicht zulassig sind.

Einkaufszentren 3 Einkaufszentren und Fachmarkte mit einer Verkaufsflache von
mehr als 2000 m? sind nur in den im Zonenplan speziell
bezeichneten Gebieten zulassig.

4 In den Zonen la und Ib sind hdchstens massig stérende, in der
Zone Ic stark stérende Betriebe zulédssig. Betriebe, die unverhalt-
nismassigen Verkehr auslésen, werden stark stérenden gleich-
gestellt.

Grundmasse

Bau- und
Nutzweise
Bauweise

Nutzweise

Einkaufszentren

E. INDUSTRIEZONEN
Art.24

la b Ic

3 2

Baumassenziffer max. m /m 45 7,0 9,0
GriunEreiflachenziffer min.*** 10% 10% 10%
Grenzabstand min. 3,5m 3,5m 3,5m
FassadenGebaudehdhe max. 13,5m 17,5m** 21,56m
GesamtEirsthohe max. 170m 21,0m** 25,0m
Gebaudelange max. 60,0 m - -
Gebaudebreite max. 30,0 m - -

* In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten Ziircherstrasse und Tola-

cher ist die grésste- Hohe(Gebaudehbhe+Firsthéhe) Gesamthdhe gemass Art.
40 auf42,0-m beschrankt.

** Im Zonenplan speziell bezeichneten Gebiet Grabenwis-Zimikon ist die grosste
Hohe auf 16,0 m beschrankt (bis 10,0 m hinter Baulinie gemass Quartierplan).

*** yorbehalten bleibt Art. 35 Abs. 4

Art. 25

1 Gegenuber anderen als Industriezonen sind die Grenzabsténde
der jeweilig anstossenden Zone einzuhalten.

2 In den Industriezonen sind - neben industriellen und gewerbli-
chen Betrieben der Produktion und der Giiterverteilung - auch
Handels- und Dienstleistungsbetriebe zugelassen. Von dieser
Regelung ausgenommen ist das Gebiet Hauflander/Hard, wo
Handels- und Dienstleistungsbetriebe nicht zulassig sind.

3 Einkaufszentren und Fachmarkte mit einer Verkaufsflache von
mehr als 2 000 m? sind nur in den im Zonenplan speziell
bezeichneten Gebieten zulassig.

4 In den Zonen la und Ib sind héchstens massig stdrende, in der
Zone Ic stark stérende Betriebe zuldssig. Betriebe, die unver-
haltnismassigen Verkehr ausldsen, werden stark stérenden
gleichgestellit.

Erlauterungen zur Festlegung der Griinflachenzif-
fer gestitzt auf Bericht Art. 47 RPV

Begriffsanderungen gemass § 278 neuPBG
Begriffsanderungen gemass § 281 neuPBG

Aufnahme altArt. 27 Abs. 2 in Grundmasstabelle

Begriffsanderung gemass § 281 neuPBG
Erlauterungen gemass Bericht Art. 47 RPV
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Fahrzeug- und Maschi- 5 Handel und Lagerung von Fahrzeug- und Maschinenoccasionen
nen- Occasionen ausserhalb geschlossener Gebaude sind lediglich in Industriezo-
nen gestattet. In allen Ubrigen Bauzonen sind sie ausgeschlos-
sen. Davon ausgenommen sind kleinere Ausstellflachen bei
Fahrzeug- oder Maschinen-Werkstatten, wobei der Werkstattbe-
trieb das Hauptgewerbe bilden muss (max. 15 Autoabstellplatze
bzw. 200 m? fir Handel und Lagerung pro Betrieb, exkl. Fahr-
zeuge in Bearbeitung).

Baubesch- Art. 26
rankung
Bei Wohnungen ist ein minimaler Lichteinfallswinkel von 45° alter

Teilung, bezogen auf das Fenstergesimse, einzuhalten.

Geschlossene Art.27
Uberbauung
1 Das Bauen an die Grundstlicksgrenze ist im Innern der Indust-
riezone zulassig, wenn die schriftliche Zustimmung des Nach-
barn vorliegt und dadurch weder die Belichtungs- und Bellf-
tungsverhaltnisse der Arbeitsrdume noch der freie Zutritt der

Feuerwehr beeintrachtigt werden.

2 In der Industriezone la betragt die max. Bautiefe 30,0 m; in den
Industriezonen Ib und Ic ist die geschlossene Uberbauung unbe-
schrankt gestattet.

F. ZONE FUR OFFENTLICHE BAUTEN

Bauweise Art.28

1 Fur Bauten in der Zone flr 6ffentliche Bauten gelten bezuglich
Grenzabstande und Geschosszahl gegeniiber Grundstlicken in
einer Wohnzone die Vorschriften der jeweils angrenzenden Zone
bis auf eine Tiefe von 12 m ab Zonengrenze. Im ulbrigen gelten
nur die Baubeschrankungen des Planungs- und Baugesetzes.

Fahrzeug- und Ma- 5 Handel und Lagerung von Fahrzeug- und Maschinenoccasionen
schinen- Occasionen ausserhalb geschlossener Gebaude sind lediglich in
Industriezonen gestattet. In allen Ubrigen Bauzonen sind sie
ausgeschlossen. Davon ausgenommen sind kleinere Ausstell-
flachen bei Fahrzeug- oder Maschinen-Werkstatten, wobei der
Werkstattbetrieb das Hauptgewerbe bilden muss (max. 15 Au-
toabstellplatze bzw. 200 m? fur Handel und Lagerung pro Be-
trieb, exkl. Fahrzeuge in Bearbeitung).

Gg_schlossene Art. 27
Uberbauung

2 In dern Industriezonen la-betrdgt-die-max—Bautiefe-30,0-m—in
den-lndustriezonen-lb-und-lc ist die geschlossene Uberbauung

unbeschrankt gestattet.

F. ZONE FUR OFFENTLICHE BAUTEN

Bauweise Art.28

1 Fur Bauten in der Zone fiir 6ffentliche Bauten gelten bezlglich
Grenzabstande und Geschosszahl gegentiber Grundstiicken in
einer Wohnzone die Vorschriften der jeweils angrenzenden
Zone bis auf eine Tiefe von 12 m ab Zonengrenze. Im Ubrigen
gelten nur die Baubeschrankungen des Planungs- und Bauge-
setzes.

Wohnhygienische Anforderungen sind in
§§ 301 ff neuPBG geregelt. Artikel kann
geldscht werden.

Naherbaurecht sind in § 270 Abs. 3 neuPBG
geregelt. Zur Sicherung von Belichtungs-
und Beluftungsverhaltnissen in Arbeitsrau-
men sind Ubergeordnete Regelungen gege-
ben. Der Freie Zutritt fir die Feuerwehr ist
aufgrund der Brandschutzbestimmungen
gewabhrleistet. Der Absatz kann geldscht
werden.

Die Masse wurden in Art. 24 aufgenommen.
Da nur noch ein Absatz vorhanden ist wird
die Absatznummerierung gestrichen.
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

2 Beim Kultur- und Sportzentrum Gries darf die Zone fiir 6ffentliche
Bauten stidwestlich der Usterstrasse (Kat.Nr. 4853) ausschliess-
lich als zuséatzlicher, behelfsmassiger Parkplatz bei Veranstal-
tungen genutzt werden. Gebaude sind nicht zulassig.

3 Beziglich der Beschrankung der grossten Hohe im Gebiet Tola-
cher/Herenweg gilt Art. 24.

G. ERHOLUNGSZONE

Nutzweise, Art.29
Abstinde

1 In der Erholungszone Eh sind Nutzungen sowie Bauten und An-
lagen zuldssig, sofern sie den Festlegungen der kommunalen
Richtplanung entsprechen.

2 Gegenulber privaten Grundstiicken sind die Grenzabstande und
Mehrlangenzuschlage der betreffenden Zone einzuhalten. Im (ib-
rigen gelten die Abstandsvorschriften gemass PBG.

Seewadel, Gries 3 In der Erholungszone Seewadel/Gries ist die Anlage von Sport-
und Spielplatzen, inkl. Clubhaus, sowie eines zugehdérigen Park-
platzes gestattet. Gegenliber dem Naturschutzgebiet Eichacher
auf der Parzelle Kat.-Nr. 7702 ist eine Pufferzone im Sinne einer
Naturschutzumgebungszone zu schaffen und zu unterhalten.
Der Bau von Fusswegen innerhalb dieser Parzelle bleibt vorbe-
halten.

Bauweise Art.30

1 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Familiengartenarea-
len sind Gartenhduser und Schopfe im Sinne von § 18 Abs. 1
BBV Il zugelassen, wenn ihre Grundflache 9 m?, ihre Fassaden-
l&nge mit Einschluss von Pergolen 6 m und ihre Héhe 2,5 m nicht
Ubersteigen.

2 Behelfsmassige Bauten und Anlagen sowie das dauernde Auf-
stellen von Wohnwagen und dergleichen sind verboten.

2 Beim Kultur- und Sportzentrum Gries darf die Zone fiir 6ffentli-
che Bauten siidwestlich der Usterstrasse (Kat. Nr. 4853) aus-
schliesslich als zuséatzlicher, behelfsmassiger Parkplatz bei Ver-
anstaltungen genutzt werden. Gebaude sind nicht zulassig.

3 Beziglich der Beschréankung der grossten Hohe im Gebiet
Tolacher/Herenweg gilt Art. 24 40.

G. ERHOLUNGSZONE

Nutzweise, Art.29
Abstande

1 In der Erholungszone Eh sind Nutzungen sowie Bauten und An-
lagen zulassig, sofern sie den Festlegungen der kommunalen
Richtplanung entsprechen.

2 Gegenuber privaten Grundstlicken sind die Grenzabstande und
Mehrlangenzuschlage der betreffenden Zone einzuhalten. Im
Ubrigen gelten die Abstandsvorschriften geméss PBG.

Seewadel, Gries 3 In der Erholungszone im Gebiet Seewadel/Gries ist die Anlage
von Sport- und Spielplatzen, inkl. Clubhaus, sowie eines zuge-
horigen Parkplatzes gestattet. Gegeniiber dem Naturschutzge-
biet Eichacher auf der Parzelle Kat.-Nr. 7702 ist eine Pufferzone
im Sinne einer Naturschutzumgebungszone zu schaffen und zu
unterhalten. Der Bau von Fusswegen innerhalb dieser Parzelle
bleibt vorbehalten.

Bauweise Art.30

1 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Familiengartenare-
alen sind Gartenhauser und Schépfe im Sinne von § 18 Abs. 1
BBV Il zugelassen, wenn ihre Grundflache 9 10 m?, ihre Fassa-
denlange mit Einschluss von Pergolen 6 m und ihre Hohe 2.5
3 m nicht Ubersteigen.

2 Behelfsmassige Bauten und Anlagen sowie das dauernde Auf-
stellen von Wohnwagen und dergleichen sind verboten.

Anderung Verweis, inhaltlich keine Ande-

rung

Redaktionelle Anderung

Vereinheitlichung der Masse; Abstimmung

auf § 18 Abs. 1 BBV I
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‘ Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

A.

BESONDERE INSTITUTE
ZONENORDNUNG

DER BAU- UND

HOCHHAUSER

Zulassigkeit Art.31

Hochhauser sind nur in der Zone Ic zugelassen.

B.

AREALUBERBAUUNGEN

Zulassigkeit Art.32

1

In den Zonen W2/35 und WG2/45 sind Arealiiberbauungen nur
in den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten gestattet.
In den Zonen Z, W2/45, W3/55 und WG3/55 sind Arealliberbau-
ungen im Sinne von § 69 f. PBG uberall zugelassen.

In den Zonen W2/35, W2/45 und WG2/45 ist eine Arealflache von
4 000 m?und in den Zonen Z, W3/55 und WG3/55 von 5 000 m?
erforderlich.

Besondere, Art.33

Vorschriften

Die Ausnltzungsziffern erhéhen sich um einen Zehntel.

Die arealinternen Grenz- und Gebaudeabstande konnen bis auf
die kantonalrechtlichen Mindestmasse herabgesetzt werden.

Gegeniiber Grundstiicken ausserhalb der Arealliberbauung sind
die zonengemassen Grenzabstande einzuhalten.

Die maximalen Gebaudelangen dirfen wie folgt erhéht werden:

in der Zone W2/35 bis auf 38 m
in den Zonen W2/45 und WG2/45 bis auf 42 m
in den Zonen W3/55 und WG3/55 bis auf 50 m
in der Zone Z bis auf 60 m

Zulassigkeit

Zulassigkeit

Besondere,
Vorschriften

Il BESONDERE INSTITUTE
ZONENORNDUNG

DER BAU- UND

A. HOCHHAUSER

Art. 31

Hochhauser sind nur in der Zone Ic zugelassen.

B. AREALUBERBAUUNGEN

Art.32

1 In den Zonen W2/35 und WG2/45 sind Areallberbauungen nur

in den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten gestattet.

In den Zonen Z, W2/45, W3/55 und WG3/55 sind Arealiiberbau-

ungen im Sinne von § 69 f. PBG Uberall zugelassen.

2 In den Zonen W2/35, W2/45 und WG2/45 ist eine Arealflache

von 4 000 m? und in den Zonen Z, W3/55 und WG3/55 von
5 000 m? erforderlich.

Art.33

Die Ausnltzungsziffern erhéhen sich um einen Zehntel.

Die arealinternen Grenz- und Gebaudeabstande kdnnen bis auf

die kantonalrechtlichen Mindestmasse herabgesetzt werden.

Gegeniiber Grundstiicken ausserhalb der Arealiiberbauung

sind die zonengemassen Grenzabstande einzuhalten.
Die maximalen Gebaudelangen dirfen wie folgt erhéht werden:

in der Zone W2/35 bis auf max. 38 m
in den Zonen W2/45 und WG2/45 bis auf max. 42 m
in den Zonen W3/55 und WG3/55 bis auf max. 50 m
in der Zone Z bis auf max. 60 m

Prazisierungen
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Die Vollgeschosszahlen dirfen wie folgt erhdht werden:
max. Gebaudehohe

in der Zone Z auf max. 6 Geschosse 22,5m

in den Zonen W2/45 und WG2/45 auf max. 3 Geschosse11,0/11,4 m

in den Zonen W3/55 und WG3/55 auf max. 4 Geschosse 14,0/14,7 m

In der Zone W2/35 und in den im Zonenplan speziell bezeichneten Ge-
bieten der Zone W2/45 in Gutenswil darf die Vollgeschosszahl nicht er-
hoht werden.

C. AUSSICHTSSCHUTZ

Aussichtsschutz Art.34

Von den im Zonenplan mit Aussichtsschutz bezeichneten Lagen
ist die Aussicht entsprechend den Angaben in den Erganzungs-
planen Gugel, Huzlen und Egg zu bewahren. Die angegebenen
horizontalen und vertikalen Sektoren sind von Gebauden, Bau-
ten, Mauern sowie Baumen und Strauchern freizuhalten.

D. BAUMSCHUTZ, BEGRUNUNG
FLACHDACHER

Baumschutz, Art.35
Begriinung
Flachdacher

Baumschutz 1 Indenim Zonenplan bezeichneten Bereichen ist der vorhandene

Bestand an Baumen und Strauchern zu schonen und bei natrli-

chem Abgang zu ersetzen.

2 Werden die Grundstiicksnutzung sowie Erschliessungsmass-
nahmen durch die Erhaltung des Baum- und Strauchbestandes
Ubermassig erschwert, kbnnen unter Wahrung nachbarlicher und
offentlicher Interessen Abweichungen von Abs. 1 gestattet wer-
den.

Flachdacher sind - soweit sie nicht als Terrassen benutzt
werden - angemessen zu begrinen.

Begriinung 3
Flachdacher

Aussichts-
schutz

Baumschutz,
Begriinung
Flachdacher
Griinflachenziffer
Baumschutz

Begriinung
Flachdacher

Die Vollgeschosszahlen dirfen wie folgt erhdht werden:

max. GebaudeFassadenhdhen

Zone Z auf max. 6 Geschosse 22,5 m
Zonen W2/45 und \WG2/45 auf max. 3 Geschosse 11,0444 m
Zone WG2/45 auf max. 3 Geschosse 11,4 m
Zonen W3/55 und \WG3/55 auf max. 4 Geschosse 14,0447 m
Zonen WG3/55 auf max. 4 Geschosse 14,7 m

In der Zone W2/35 und in den im Zonenplan speziell bezeichneten Ge-
bieten der Zone W2/45 in Gutenswil darf die Vollgeschosszahl nicht
erhoht werden.

C. AUSSICHTSSCHUTZ

Art.34

Von den im Zonenplan mit Aussichtsschutz bezeichneten Lagen
ist die Aussicht entsprechend den Angaben in den Erganzungs-
planen Gugel, Huzlen und Egg zu bewahren. Die angegebenen
horizontalen und vertikalen Sektoren sind von Gebauden, Bau-
ten, Mauern sowie Baumen und Strauchern freizuhalten.

D. BAUMSCHUTZ, BEGRUNUNG
FLACHDACHER, GRUNFLACHENZIFFER

Art.35

1 In den im Zonenplan bezeichneten Bereichen ist der vorhan-
dene Bestand an Baumen und Strauchern zu schonen und bei
natirlichem Abgang zu ersetzen.

2 Werden die Grundstiicksnutzung sowie Erschliessungsmass-
nahmen durch die Erhaltung des Baum- und Strauchbestandes
Ubermassig erschwert, kdnnen unter Wahrung nachbarlicher
und o6ffentlicher Interessen Abweichungen von Abs. 1 gestattet
werden.

3 Flachdacher sind - soweit sie nicht als Terrassen benutzt
werden - angemessen zu begrinen.

Begriffsanderung gemass Art. § 278 PBG

Redaktionelle Anderungen zur besseren Les-
barkeit

Erganzung Titel aufgrund neuem Absatz 4

Erganzung Titel aufgrund neuem Absatz 4

Vorschrift soll sich nicht nur auf den natrli-
chen Abgang beschranken.
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

E.

TERRASSENHAUSER

Terrassenhauser Art.36

F.

Terrassenhauser und ahnliche Bauformen sind in den Zonen
W2/35 und W2/45 gestattet; sie unterliegen nicht den Einschran-
kungen der Bauordnung Uber die Stockwerkzahl und das Zusam-
menbauen.

Die Geschosse sind so zu versetzen, dass der Winkel in der
Hangneigung nicht mehr als 30° alter Teilung betragt. Die einzel-
nen Stufen sind seitlich zu staffeln und dirfen keine geschlosse-
nen Seitenwande aufweisen.

Es sind maximal 5 Stufen zulassig, wobei maximal 2 Geschosse
senkrecht Uibereinander liegen durfen.

In beiden Zonen ist ein sichtbares Untergeschoss fiir Garagen
gestattet; dabei muss in Abweichung von Abs. 2 durch Zurick-
versetzen von der untersten Stufe oder in anderer Weise der Ein-
druck einer vertikal durchlaufenden Fassade wirkungsvoll ver-
mieden werden.

STRASSEN- UND WEGABSTANDE

Art. 37

Strassen- und 1
Wegabstande

2

Unterirdische Gebaude oder Gebaudeteile haben bei fehlenden
Baulinien oder Baubegrenzungslinien einen Abstand von 3,5 m
gegeniber Strassen, Wegen und Platzen einzuhalten. Bei Vor-
liegen von besonderen Verhaltnissen kann die Baubehdrde noti-
genfalls unter sichernden Nebenbestimmungen von diesen Min-
destabstanden abweichen.

Bei Staatsstrassen ist das kantonale Tiefbauamt zustandig.

Griunflachenziffer 4 Aufgrund spezifischer ortlicher Verhaltnisse (z.B. Ortsbild-

E.

schutz, Erschliessung von Drittgrundstiicken) kann eine Unter-
schreitung der gemass Art. 9 Abs. 4 (Kernzone) und Art. 24
(Industriezone) geforderten, minimalen Grunflachenziffer bewil-
ligt werden.

TERRASSENHAUSER

Terrassenhauser Art.36

Strassen- und
Wegabstande

F.

Terrassenhauser und ahnliche Bauformen sind in den Zonen
W2/35 und W2/45 gestattet; sie unterliegen nicht den Ein-
schrankungen der Bauordnung Uber die Steckwerkzahl Ge-
schosszahl und das Zusammenbauen.

Die Geschosse sind so zu versetzen, dass der Winkel in der
Hangneigung nicht mehr als 30° alter Teilung betragt. Die ein-
zelnen Stufen sind seitlich zu staffeln und dirfen keine ge-
schlossenen Seitenwande aufweisen.

Es sind maximal 5 Stufen =zuldssig, wobei maximal 2

Geschosse senkrecht Uibereinander liegen dirfen.

In beiden Zonen ist ein sichtbares Untergeschoss fiir Garagen
gestattet; dabei muss in Abweichung von Abs. 2 durch Zurtck-
versetzen von der untersten Stufe oder in anderer Weise der
Eindruck einer vertikal durchlaufenden Fassade wirkungsvoll
vermieden werden.

STRASSEN- UND WEGABSTANDE

Art. 37

1

Unterirdische-Gebaude-oder-Gebdudeteile Unterirdische Bau-
ten haben bei fehlenden Baulinien oder Baubegrenzungslinien
einen Abstand von 3,5 m gegeniiber Strassen, Wegen und Plat-
zen einzuhalten. Bei Vorliegen von besonderen Verhaltnissen
kann die Baubehérde nétigenfalls unter sichernden Nebenbe-
stimmungen von diesen Mindestabstanden abweichen.

Bei Staatsstrassen ist die kantonale Fachstelle das—kantenale
Fiefbauvamt zustandig.

Erlauterungen gemass Bericht Art. 47 RPV

Redaktionelle Anderung in Abstimmung mit
§ 276 neuPBG

Begriffsanderung aufgrund IVHB; Fir Unter-
niveaubauten (max. 0,5m Uber Terrain) gilt
§ 265 PBG.

Redaktionelle Anderung
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Fahrzeugabstellplatze

Aussenantennen

Kommunaler Mehrwert-
ausgleich

G. FAHRZEUGABSTELLPLATZE

Art. 38

Fur die Zahl der notwendigen Fahrzeugabstellplatze ist die Park-
platz-Verordnung massgebend.

H. AUSSENANTENNEN

Art. 39

Empfangsanlagen, auch solche die in keiner Richtung 0,8 m
Uberschreiten, sind an ortsbaulich wichtigen Hausfassaden so-
wie auf Hausdachern, welche das Ortsbild pragen, nicht zulas-

sig.

IV. WEITERE BESTIMMUNGEN

Art. 39b

1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entste-
hen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwer-
tausgleichsgesetzes (MAG) erhoben.

2 Die Freiflache geméss § 19 Abs. 2 MAG betragt 2'000 m2.

3 Die Mehrwertabgabe betragt 25% des um Fr. 100'000 gekiirzten
Mehrwerts.

Art. 39¢c

Die Ertrage aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des
Fondsreglements verwendet.

Fahrzeugabstellplatze

Aussenantennen

Kommunaler Mehr-
wertausgleich

G. FAHRZEUGABSTELLPLATZE

Art. 38

Fur die Zahl der notwendigen Fahrzeugabstellplatze ist die
Parkplatz-Verordnung massgebend.

H. AUSSENANTENNEN

Art. 39

Empfangsanlagen, auch solche die in keiner Richtung 0,8 m
Uberschreiten, sind an ortsbaulich wichtigen Hausfassaden so-
wie auf Hausdachern, welche das Ortsbild pragen, nicht zulas-

sig.

IV. WEITERE BESTIMMUNGEN

Art. 39b

1 AufPlanungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entste-
hen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehr-
wertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben.

2 Die Freiflache geméss § 19 Abs. 2 MAG betragt 2'000 m2.

3 Die Mehrwertabgabe betragt 25% des um Fr. 100'000 gekiirzten
Mehrwerts.

Art. 39¢c

Die Ertrage aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe
des Fondsreglements verwendet.
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 40

Flugsicherheit

Fur alle Bauten und Anlagen sind die im Rahmen der Flugsicher-
heitsvorschriften bestehenden Auflagen und Vorschriften des
Bundesamtes fur Militéarflugplatze in Dibendorf beziiglich der
maximalen Gebaude-, First- und Kranhéhen zu beriicksichtigen
und einzuhalten.

Terraingestaltung A rt. 40 bis

Das gewachsene Terrain darf - vorbehaltlich der strengeren
Bestimmungen in den Kernzonen - um héchstens 1,5 m veran-
dert werden. Davon ausgenommen sind Abgrabungen fiir Gara-
genzufahrten, fir Haus- und Kellerzugéange sowie unumgangli-
che Terrainanpassungen in steilen Hanglagen.

Besondere Gebaude Art. 41

1 Besondere Gebaude gemass § 273 PBG diirfen an die Grenze

gestellt werden, sofern ihre Grundflache nicht mehr als 40 m2,
und entlang der Grenze die grosste Hohe 2,7 m und die maxi-
male Gebaudeldnge nicht mehrals 6,5 m betragen.

Fir besondere Gebaude im Sinne von § 273 PBG gelten die kan-
tonalrechtlichen Abstande, sofern sie nicht mehr als 6% der mas-
sgeblichen Grundflache bedecken, héchstens aber 70 m? Ge-
baudeflache aufweisen.

Flugsicherheit

Art. 40

Fur alle Bauten und Anlagen sind die im Rahmen der Flugsi-
cherheitsvorschriften bestehenden Auflagen und Vorschriften
des Bundesamtes fur Militarflugplatze in Diibendorf bezlglich
der maximalen Hohenbestimmungen Gebaude-—First-—und
Krarhéhen zu berlcksichtigen und einzuhalten.

Terraingestaltung A rt. 40 Pis

Dachgestaltung,
Fachgutachten

- Sebs
Klein- und Anbauten

Das massgebende gewachsere Terrain darf - vorbehaltlich der
strengeren Bestimmungen in den Kernzonen - um hdchstens
1,5 m verandert werden. Davon ausgenommen sind Abgrabun-
gen flir Garagenzufahrten, fir Haus- und Kellerzugénge sowie
unumgangliche Terrainanpassungen in steilen Hanglagen.

Art. 40 *°'

In den Zonen W2/45, W3/55, WG2/45 und WG3/55 sind in der
Regel nur Schragdacher mit einer maximalen Neigung von 45°
oder Flachdacher zuldssig. Abweichungen kdnnen bewilligt
werden, wenn gestitzt auf ein Fachgutachten eine gute archi-
tektonische Gestaltung und Einordnung bestatigt wird.

Zur Beurteilung von weiteren spezifischen Fragestellungen in
Bezug auf Bauvorhaben kann die Baubehoérde externe Fachgut-
achten einholen. In diesem Zusammenhang dirfen auch
weitere Unterlagen eingefordert werden.

Art. 41

1 Besondere-Gebaude-gemass-§273-PBG Klein- und Anbauten

dirfen an die Grenze gestellt werden, sofern ihre Grundflache
nicht mehr als 40 m?, und entlang der Grenze die grosste Hohe
2,7 m und die maximale Gebaudelange nicht mehrals 6,5 m be-
tragen.

Fur besendere-Gebdude-im-Sinre-von-§273-PBG Klein- und
Anbauten gelten die kantonalrechtlichen Abstande, sofern sie
nicht mehr als 6% der massgeblichen Grundflache bedecken,
héchstens aber 50 m? 70-m~ Gebaudeflache aufweisen.

Begriffsanderung aufgrund neuPBG

Begriffsanderung aufgrund § 8 ABV

Neue Bestimmung hinsichtlich Qualitatssi-
cherung ausgeldst durch Moglichkeiten der
neuen Baubegriffe.

Neue Bestimmung fir Qualitatssicherung in
allen Zonen. Z.B. in Bezug auf die Einglie-
derung ins Terrain in Hanglagen.

Begriffsanderung aufgrund § 2a neuABV

Begriffsanderung aufgrund § 2a neuABV
Gemass nPBG haben Klein- und Anbauten
eine maximale Flache von 50 m?2.
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Kinderspiel- oder

Ruheflachen Art.42

1 Beider Erstellung von Mehrfamilienhausern mit sechs oder mehr
Wohnungen sind Kinderspiel- oder Ruheflachen zu erstellen.

2 Far Wohnungen mit 3 und mehr Zimmern sollten sie mindestens
20% der gesamten Wohnflache umfassen. Bei besonderen Ver-
haltnissen sind Abweichungen in der Kernzone | zulassig.

3 Sie sind an besonnter Lage und mdglichst abseits vom Verkehr
anzulegen und mit entsprechenden Geraten auszustatten.

Ausrustungen von
Mehrfamilienhausern

Art.43

In Mehrfamilienhausern sind in der Nahe des Hauseinganges ge-
nigend grosse, leicht zugangliche Abstellflachen fir Kinderwa-
gen, Fahrrader und Motorfahrrader bereitzustellen.

Gestaltungsplan

.
In der Hoh, Zimikon Art.43°"

Im mit einer Gestaltungsplanpflicht belegten Gebiet In der Hoh,
Zimikon, kann auf die Festlegung eines Gestaltungsplanes ver-
zichtet werden, sofern eine Uberbauung geméass Gebietsrah-
menplan erfolgt, die einen Respektabstand und Sichtraume ge-
genuber der Kernzone Zimikon gewahrleistet.

Gestaltungsplan or
Unterdorf, Hegnau Art. 43

Im mit einer Gestaltungsplanpflicht belegten Gebiet Hegnau-Un-
terdorfist sicherzustellen, dass flir die noch nicht erschlossenen
Grundstucksteile im Innern von Gebauden der Planungswert ge-
mass LSV zur Anwendung kommt.

Kinderspiel- oder
Ruheflachen

Ausrustungen von
Mehrfamilienhdusern

Gestaltungsplan
In der HOh, Zimikon

Cost e aen

Art.42

1 Bei der Erstellung von Mehrfamilienhdusern mit sechs oder

mehr Wohnungen sind Kinderspiel- oder Ruheflachen zu erstel-
len.

Fur Wohnungen mit 3 und mehr Zimmern sollten sie mindestens
20% der gesamten Wohnflache umfassen. Bei besonderen Ver-
haltnissen sind Abweichungen in der Kernzone | zulassig.

Sie sind an besonnter Lage und méglichst abseits vom Verkehr
anzulegen und mit entsprechenden Geraten auszustatten.

Art.43

In Mehrfamilienhausern sind in der Nahe des Hauseinganges
geniigend grosse, leicht zugangliche Abstellflachen fir Kinder-
wagen;-Fahrraderund-Metorfahrrader und ahnliche Fahrzeuge
bereitzustellen.

Art. 43"

Im mit einer Gestaltungsplanpflicht belegten Gebiet In der
Hoh, Zimikon, kann auf die Festlegung eines Gestaltungspla-
nes verzichtet werden, sofern eine Uberbauung gemass Ge-
bietsrahmenplan erfolgt, die einen Respektabstand und Sicht-
rdume gegeniuber der Kernzone Zimikon gewahrleistet.

Art-43%"
eerde i Hosnan -

Anzahl Abstellplatze flir Velos ist bereits in
der «Verordnung Uber Fahrzeugabstell-
platze» geregelt.

Gestaltungsplanpflicht wurde am 16. Juli
2019 aufgehoben. Die Bestimmung ist zu 16-
schen (Verfigung ARE 19-0525).
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Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Gestaltungsplan
Brunnwis, Kindhausen

Art. 43 avater

Die Gestaltungsplanpflicht fiir das Gebiet Brunnwis, Kindhausen
bezweckt die gute Einordnung einer Uberbauung ins Orts- und
Landschaftsbild. Dabei ist besonders auf einen passenden Uber-
gang von der Bebauung in die offene Landschaft, unter anderem
durch diskrete Erscheinungsweise und keine hohen Dacher, zu
achten. Die Einhaltung der Planungswerte der ES Il bzw. ES IlI
gemass LSV muss gewahrleistet sein.

Offentlicher Art.44
Grund
Die Inanspruchnahme des kommunalen, 6ffentlichen Grundes
richtet sich nach den Grundséatzen der kantonalen Sonderge-
brauchsverordnung vom 24. Mai 1978.

Inkrafttreten Art.45

1 Die Bau- und Zonenordnung tritt mit der 6ffentlichen Bekanntma-
chung der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden die Bau- und Zonenordnung vom
21. November 1997 mit seitherigen Anderungen aufgehoben.

Gestaltungsplan
Brunnwis, Kindhausen

Art. 43 avater

Die Gestaltungsplanpflicht fiir das Gebiet Brunnwis, Kindhau-
sen bezweckt die gute Einordnung einer Uberbauung ins Orts-
und Landschaftsbild. Dabei ist besonders auf einen passenden
Ubergang von der Bebauung in die offene Landschaft, unter
anderem durch diskrete Erscheinungsweise und keine hohen

Déacher, zu achten. Bie-Eirhaltung-derPlanungswerte-der ESH

Gestaltungsplan . quinquies
Luegisland, Gutenswil Artikel 43

Die Gestaltungsplanpflicht «Luegisland» bezweckt die gute
Einordnung einer Uberbauung in die topografische und sensible
ortsbauliche Situation. Dabei ist der Gestaltung der Dachland-
schaft, der Setzung und volumetrischen Gestaltung der Bauten,
dem Ubergang zum Landschaftsraum sowie der Umgang mit
den inventarisierten Naturschutzobjekten und einer hohen
Durchgriinung besondere Beachtung zu schenken. Mit dem
Gestaltungsplan ist der Umgang mit der Erholungszone aufzu-
zeigen. Der Gestaltungsplan bezweckt ausserdem die Siche-
rung der Planungswerte gemass Larmschutz-Verordnung.

Offentlicher Art.44
Grund
Die Inanspruchnahme des kommunalen, 6ffentlichen Grundes
richtet sich nach den Grundsatzen der kantonalen Sonderge-
brauchsverordnung vom 24. Mai 1978.

Inkrafttreten Art.45

1 Die Bau- und Zonenordnung tritt mit der 6ffentlichen Bekannt-
machung der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden die Bau- und Zonenordnung vom
21. November 1997 mit seitherigen Anderungen aufgehoben.

Der Gestaltungsplan ist rechtsgultig und die
Einhaltung der Planungswerte musste nach-
gewiesen werden. Fiir allfallige kiinftige An-
derungen am Gestaltungsplan oder im Rah-
men von Baugesuchen sind die Immissions-
grenzwerte einzuhalten.

Durch die Gemeindeversammlung am

2. Dezember 2022 festgesetzt. Durch die
Baudirektion Kanton Zirich mit Verfiigung
Nr. 0076/23 vom 3. April 2023 genehmigt.
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VOLKETSWIL

HOCHBAU

Teilrevision Bau- und Zonenordnung

Anderung der Bauordnung, «Interkantonale Vereinbarung iiber die Harmonisierung der
Baubegriffe (IVHB)»

Anderungen:
Die nachstehende Bau- und Zonenordnung wurde in diversen Artikeln angepasst.

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am: ...
Gemeindeprasident: Gemeindeschreiber:

Jean Philippe Pinto Beat Grob

Von der Baudirektion genehmigt am:
Fir die Baudirektion:
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I. Zonenordnung

Art. 1 Zoneneinteilung

Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regi-
onalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist, in folgende
Zonen eingeteilt:

Abklirzung
— Kernzone I KI
— Kernzone II KII
— Quartiererhaltungszone Q
— Zentrumszone z
— Wohnzone eingeschossig W1/30
— Wohnzone zweigeschossig W2/30
— Wohnzone zweigeschossig W2/35
— Wohnzone zweigeschossig W2/45
— Wohnzone dreigeschossig W3/55
— Wohn- und Gewerbezone zweigeschossig WG2/45
— Wohn- und Gewerbezone dreigeschossig WG3/55
— Industriezone mit niedriger Ausniitzung Ia
— Industriezone mit mittlerer Ausniitzung Ib
— Industriezone mit hoher Ausntitzung Ic
— Zone fur 6ffentliche Bauten Oe
— Freihaltezone F
— Erholungszone Eh
— Reservezone R

Art. 2 Empfindlichkeitsstufen

Die Zuordnung der einzelnen Empfindlichkeitsstufen gemass
eidg. Larmschutzverordnung (LSV) ist im Zonenplan ersicht-
lich.

Art. 3 Massgebende Pldne

L Fir die Abgrenzung der Zonen und fiir Anordnungen inner-
halb der Zonen ist der allgemeine Zonenplan 1:5000 massge-
bend.

2 Fur die Kernzonen I gelten die Detailplane Volketswil,
Hegnau, Gutenswil, Kindhausen und Zimikon (alle 1:1000).
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Grundsatze

Abweichun-
gen

3 Fur die Waldabstandslinien gelten die Erganzungsplane Nr. 1-
11, 1:500 bzw. 1:1000.

4 Fur die Gewéasserabstandslinien gelten die Ergéanzungsplane
Nr. 1, 1:500 sowie 2-4, 1:1000.

5 FUr den Aussichtsschutz gelten die Erganzungsplane Gugel,
Huzlen und Egg, 1:1000.

II1. Zonenvorschriften

A. Kernzonen

a) Gemeinsame Bestimmungen

Art. 4 Grundsdtze, Abweichungen, Nutzweise

! Die Kernzonen bezwecken die Erhaltung der Ortskerne von
Volketswil, Gutenswil, Hegnau, Kindhausen und Zimikon und
ihrer natirlich gewachsenen Umgebung sowie eine sinnvolle
Erweiterung der bestehenden Uberbauung durch gestalterisch
gut eingefligte Neubauten.

2 Bezliglich der Fassaden- und Dachgestaltung sind im Einver-
nehmen mit der Baubehérde begriindete Abweichungen von
den Gestaltungsvorschriften gestattet, sofern der Zonenzweck
gewahrt bleibt und eine architektonisch besonders gute Lésung
erzielt werden kann.

31In den Kernzonen sind Wohnungen, &ffentliche Bauten und
Anlagen sowie héchstens massig stérende Betriebe zuldssig.

Art. 5 Bauweise, allgemein
! Die Bauten sind in Ausmass und Proportionen der herk6mmli-
chen Bauweise im jeweiligen Ortskern anzupassen.

21n den Kernzonen ist ein anrechenbares Untergeschoss zulas-
sig, sofern darin lediglich gewerbliche Nutzung vorgesehen ist.
In Erscheinung tretende Untergeschosse sind als Sockel zu ge-
stalten.



3 Die geschlossene Uberbauung ist gestattet; wenn dabei die
zuldssige Gebdudeldnge Uberschritten wird, ist die Baute zu
gliedern.

4 Das Bauen auf oder das Naherbauen an die Strassengrenze
ist gestattet, wenn dadurch das Strassen- und Ortsbild verbes-
sert wird sowie die Verkehrssicherheit und die Wohnhygiene
nicht beeintrachtigt werden.

> Die Abstandsverschéarfung flr Gebdude mit brennbaren Aus-
senwanden findet keine Anwendung.

6 '”(3)

7 In der Kernzone I sind Hauptdacher mit Tonziegeln einzude-
cken, die dem Charakter der Baute entsprechen und/oder mit
den umgebenden Dachern harmonieren. In der Kernzone II so-
wie flr Klein- und Anbauten in der Kernzone I sind auch an-
dere Materialien zulassig, deren Struktur, Art und Farbe denje-
nigen von Tonziegeln entsprechen.

8 Dachaufbauten sind nur im 1. Dachgeschoss zuldssig. Sie
sind als Giebellukarnen, Schleppgauben oder Ochsenaugen
auszubilden und missen in Form, Grosse, Material und Farbe
auf Fassade und Dach abgestimmt werden. Dachaufbauten
dirfen nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassaden-
ldnge sein. Im 2. Dachgeschoss sind nur giebelseitige Belich-
tungen sowie Dachflachenfenster zuldssig.

° Quer- und Kreuzgiebel dirfen zusammen mit Dachaufbauten
nicht breiter als die Halfte der betreffenden Fassadenldange
sein. Stehen Quer- oder Kreuzgiebel gegenliber der betreffen-
den Fassade mehr als 5 m vor, so gelten sie als separate Ge-
baudekorper.

10 Kamine sind in Anzahl, Grésse und Ausbildung (Kaminhite)
der herkdmmlichen Bauweise anzupassen.

11 Solar- und Photovoltaikanlagen sind zuléssig, soweit die ge-
setzlichen Einordnungsbestimmungen eingehalten werden.

Solar- und
Photovoltaik-
anlagen

LN



Grundsatze

Flachen

Art. 6 Anlagen, Umschwung, Ausstattungen und Ausriis-
tungen

 Umschwung, Anlagen, Ausstattungen und Ausriistungen sind
fur sich und im Zusammenhang mit der landlich-baulichen Um-
gebung so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung er-
reicht wird; diese Anforderung gilt auch fir Materialien und
Farben.

2 Nicht zulassig ist die Erstellung von Anlagen, die mit dem
Charakter der jeweiligen Ortskerne nicht zu vereinbaren sind
wie selbstandige Fahrzeugabstellpldatze (Autohandel und der-
gleichen), Campingplatze und Materialablagerungsstatten.

Art. 7 Anderungen und Abbriiche

! Dje Anderung und der Abbruch von Bauten und Anlagen so-
wie baulichen Bestandteilen der Umgebungsgestaltung oder
von Teilen davon sind bewilligungspflichtig. Die Gestaltungs-
vorschriften gelten auch fiir Renovationen ohne bauliche Ver-
anderungen.

2 Sie durfen nur bewilligt werden, wenn das Ortsbild nicht be-
eintrachtigt wird oder die Ausfiihrung eines Ersatzprojektes ge-
sichert ist.

Art. 8 Reklamen

! Reklameanlagen sind unzuldssig, wenn sie mit reflektieren-
den, aufleuchtenden oder grellen Farben gestaltet sind, blen-
den, ihre Lichtintensitat ibermassig ist oder wenn sie durch
Bewegung oder durch wechselnde Lichteffekte wirken. Rekla-
men dirfen weder lber das Bedlirfnis der Kennzeichnung eines
Betriebes hinausgehen noch sind pro Betrieb und Fassade
mehrere Reklamen (gleicher Aussage) zuldssig.

2 Die einzelne Reklameflache einer freistehenden Anlage darf
nicht grésser als 1,8 m? sein; von dieser Regelung ausgenom-
men ist Gutenswil, wo die Flache auf 1,5 m? beschrankt ist.
Reklametafeln, Signete usw. an Fassaden dlirfen eine maxi-
male Flache von 1,2 m? aufweisen. Abweichungen kénnen bei
handwerklich und kiinstlerisch gestalteten Schildern bewilligt
werden.



3 Permanente Plakatwande sind im oberirdischen Sichtbereich
unzuldssig; zeitlich befristete Anlagen kénnen bewilligt werden.
Die Beschriftung anderer Ankiindigungen darf nicht héher als
0,5 m sein und nicht iber mehrere Geschosse verlaufen.

4 Anklindigungen durfen hochstens 0,8 m von der Fassade vor-
springen. Vorspringende Anlagen haben einen Abstand von
wenigstens 0,5 m von der Fahrbahn und einen Héhenabstand
von min. 3 m gegeniliber dem Trottoir einzuhalten.

b) Kernzone I

Art. 9 Bauweise, Fachberatung

! Die in den Detailplénen rot bezeichneten Bauten und Bauteile
dirfen nur unter Beibehaltung der Lage, der Grundflache, der
wesentlichen Konstruktions- und Fassadenelemente, des ge-
samten Gebdudeprofils sowie des Daches umgebaut werden.
Schutzmassnahmen bleiben vorbehalten.

2 Die in den Detailplanen blau bezeichneten Bauten durfen nur
unter Beibehaltung der Lage, der Grundflache, der wesentli-
chen Fassadenelemente und des Daches umgebaut oder er-
neuert werden. Schutzmassnahmen flr einzelne Bauteile blei-
ben vorbehalten.

3 Fur die Behandlung von bedeutenden Vorhaben im Zusam-
menhang mit rot oder blau bezeichneten Bauten kann eine
Fachperson (mit beratender Funktion) beigezogen werden.

4 Ersatzbauten flr die in den Detailplanen grau bezeichneten
Bauten kdnnen auf dem Grundriss der bestehenden Baute er-
stellt werden, sofern Fassaden- und Gesamthoéhe sowie Dach-
form und Firstrichtung von der bestehenden Baute ibernom-
men werden. Wenn davon abgewichen werden soll, sind die
kantonalrechtlichen Abstandsvorschriften einzuhalten.

> Kleinere Abweichungen gegentber dem heutigen Baubestand,
die zu einer Verbesserung der wohnhygienischen Verhaltnisse
oder der Gestaltung fiihren, kénnen bewilligt oder angeordnet
werden.

Wande,
Schriften

Vorspriinge

Rot bezeich-
nete Bauten

Blau bezeich-
nete Bauten

Fachberatung

Grau be-
zeichnete
Bauten

Abweichun-
gen
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Neubauten

Hauptbauten

Terraingestaltung

Freirdume,
Schutzwirdige
Anlagen

Fassadegestal-
tung

6 FUr Neubauten gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max. 2
Anrechenbare Dachgeschosse max. 2
Anrechenbares Untergeschoss max. 1*
Grunziffer min. 20%***
Grundabstande min. 3,5 m
Gebdudelange max. 28,0 m**
Fassadenhdhe max. 7,5 m
Gebdudebreite max. 14,0 m
Mehrlangenzuschlag Y4 der Mehrlange, max. 5,0 m
Zuschlagsfreie Fassadenlange max. 16,0 m

* siehe auch Art. 5 Abs. 2
** vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 3
***vorbehalten bleibt Art. 35 Abs. 4

7 Neue eingeschossige Hauptgebéude sind nicht zuléssig. Die
Kniestockhdhe des zweiten Vollgeschosses hat mindestens 2,0
m zu betragen.

8 In Hegnau sind Hauptgebaude auf die im Detailplan 1:1000
bezeichneten Baubegrenzungslinien, bzw. Baulinien zu stellen.
Klein- und Anbauten sind gegenliber den Baubegrenzungsli-
nien, bzw. Baulinien deutlich zuriickzusetzen

Art. 10 Gestaltung, Freirdume, Schutzwiirdige Anlagen

! Grundsétzlich sind Terrainveranderungen nicht gestattet. Ge-
ringfliigige Terrainverdnderungen bis max. 1,0 m kdénnen je-
doch bewilligt werden, sofern eine gute Einordnung gewahr-
leistet ist.

2 Die in den Detailpléanen speziell bezeichneten Freirdume,
Brunnen, Gehdlzgruppen und Einzelbdume sind zu erhalten
und durfen durch bauliche Massnahmen weder gefahrdet noch
beeintrachtigt werden.

3 Bauten haben sich dem Erscheinungsbild der benachbarten
Bauten gut anzupassen und herkdmmliche Gestaltungsele-
mente sinngemass zu Gbernehmen. Dies gilt insbesondere fir
Materialien und Farben, Putzstruktur, Fenster, Tlren, Balkone
und Aussentreppen. Letztere sind in Holz, Natur- oder Kunst-
sandstein auszufiihren.



4 Hauptgebaude haben, soweit nicht andere bestehende Dach-
formen Ubernommen werden, Sattelddcher mit beidseitig glei-
cher, ortstiblicher Neigung aufzuweisen. Fir Klein- und Anbau-
ten sind andere Schragdacher zuldssig. Dacher eingeschossiger
Anbauten bis max. 20 m? kénnen als Terrassen ausgebildet
werden.

> Die Décher sind in herkdmmlicher Weise mit allseitigen Vor-
dachern auszubilden.

6 Unlberdeckte Dacheinschnitte sind nicht gestattet.

7 Fur die Belichtung und Bellftung von Raumen sind Dachfla-
chenfenster mit einer Glasflache von maximal 1,5% der ent-
sprechenden Dachflache zulassig. Sie sind hochrechteckig an-
zuordnen. Die Glasflache eines einzelnen Dachfensters darf 0,6
m? nicht Gbersteigen.

8 Die vorstehenden Gestaltungsanforderungen sind auch bei al-
len Aussenrenovationen zu beachten.

c) Kernzone II

Art. 11 Bestehende Geb&dude

Bestehende Gebaude (insbesondere Bauernhauser) dirfen in
bisheriger Lage und dusserer Form umgebaut oder wiederauf-
gebaut werden. Dabei sind die kantonalrechtlichen Abstands-
vorschriften unbeachtlich und die Bautiefe im bisherigen Mass
nicht von der Zustimmung des Nachbarn abhangig. Abwei-
chungen gegenltiber den bisherigen Massen kénnen bewilligt
oder angeordnet werden, wo solche aus Griinden der Hygiene,
des Ortsbildschutzes oder des Verkehrs erforderlich sind.

Dachgestal-
tung

Vordécher

Dacheinschnitte

Dachfenster

Renovationen

[e)}



Art. 12 Neubauten
! FUr Neubauten gelten folgende Grundmasse:

Vollgeschosse max. 2
Anrechenbare Dachgeschosse max. 2
Anrechenbares Untergeschoss max. 1*
Ausnltzungsziffer:

- Volketswil und Hegnau max. 60%
- Gutenswil max. 50%
Grinflachenziffer min. 30%
Grundabstande:

- klein min. 3,5 m
- gross min. 7,0 m
Gebdudelange max. 32,0 m**
Fassadenhdhe max. 7,5 m
Gebdudebreite max. 14,0 m
Mehrlangenzuschlag ¥4 der Mehrldnge, max. 5,0 m
Zuschlagsfreie Fassadenlénge 22,0 m

* siehe auch Art. 5 Abs. 2
** vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 3

Der grosse Grundabstand gilt fiir die am meisten in Richtung
Sidost bis Stidwest gerichtete Hauptwohnseite, der kleine
Grundabstand fir die tGibrigen Gebaudeseiten sowie flir Gewer-
bebauten und Okonomiegeb&ude.

Art. 13 Anordnung der Gebaude

! Die Stellung neuer Gebaude und der Verlauf des Hauptfirstes
sind soweit mdglich dem charakteristischen Grundmuster der
Kernzone I anzugleichen. Eine Aufreihung mit gleich ausgerich-
teten Hauptfirsten ist nicht zuldssig.

Hoéhenlage 2 Die Hohenlagen der Gebéude sind so anzusetzen, wie es der
herkdmmlichen Bauweise entspricht. Das Terrain ist so zu ge-
stalten, dass das massgebende Terrain nicht mehr als 1,2 m
verandert wird, ausgenommen fir Ausgange und Zufahrten.

3 Gegenlber Strassen und Wegen gilt die Abstandsregelung
gemass §§ 265 und 272 PBG; vorbehalten bleibt Art. 5 Abs. 4.



Art. 14 Gestaltung

! Die Fassaden sind in Sichtmauerwerk, verputztem Mauerwerk
oder Holz auszufiihren. Reflektierende Materialien sowie grelle
oder ausgefallene Farben sind unzulassig.

2 Fenster haben in der Regel hochrechteckige Form aufzuwei-
sen, wobei die Fensterflache nicht mehr als 35% der betreffen-
den Fassadenflache ausmachen darf. Die Unterteilung grossfla-
chiger Fenster kann verlangt werden.

3 Fur die Dachgestaltung gilt Art. 10, Abs. 4 bis 7.

Aa. Quartiererhaltungszone

Art. 14 Y's Bau- und Nutzweise, Gestaltung

! Die Quartiererhaltungszone bezweckt die Erhaltung und zeit-
gemasse Erneuerung in sich geschlossener Bebauungen von
hoher Siedlungsqualitat.

2 Die Nutzweise der Quartiererhaltungszone entspricht jener
der Wohnzonen. Nichtstérende Betriebe sind zuldssig, soweit
ihre Gesamtflache 1/3 der zuldssigen Gesamtnutzflache nicht
Uberschreitet. Sexgewerbliche Salons oder vergleichbare Ein-
richtungen sind nicht erlaubt. In den im Zonenplan speziell be-
zeichneten Gebieten sind mdéssig stérende Betriebe ohne an-
teilsmassige Beschrankung gestattet.

3 Bezlglich Geschosszahlen, Fassadenhdhen und -ldngen sowie
Abstdnden gegen aussen gelten die Regelungen der Zonen
W2/35 (fir Q I), W2/45 (fur Q II) und W3/55 (fur Q III), inklu-
sive Erleichterungen fiir Arealliberbauungen.

4 Die bestehenden Bauvolumen dirfen um-, aus- und wieder-
aufgebaut werden. Fir Auf- und Ergéanzungsbauten darf das
bestehende oberirdische Bauvolumen (1. Nov. 1997) um max.
20% vergrossert werden. Isolationsverbesserungen der Aus-
senwénde und des Daches sowie offene Uberdachungen und
Balkone werden hierflir nicht angerechnet. Erweiterungen ha-
ben der Wohn- und Arbeitsplatzqualitat sowie energetischen
Verbesserungen zu dienen. Fir weitergehende Veranderungen
ist die Erstellung eines Gestaltungsplanes erforderlich.

Fassaden

Fenster

Dacher

Grundsatze

Nutzweise

Grundmasse

Bauliche Ver-
anderungen



Klein- und
Anbauten,
Tiefgaragen

Gestaltung,
Einordnung

5 Zuséatzlich sind Klein- und Anbauten im Sinne von § 273 PBG
gemass Art. 41 Abs. 2 sowie Tiefgaragen, die das massge-
bende Terrain nicht mehr als 0,5 m lGberragen, gestattet.

6 Bei baulichen Veranderungen mussen die Einheitlichkeit der
Bebauung sowie eine gute Gesamtwirkung von Bauten, Anla-
gen und Umschwung gewahrleistet sein. Von den bestehenden
Flachdachern abweichende Bedachungen sind nur zuldssig,
wenn die flr das Quartier typische kubische Erscheinungsform
gewahrt bleibt. Die an Arealiiberbauungen gestellten Anforde-
rungen miussen erfillt bleiben. Die Qualitdat der Umgebungsge-
staltung darf nicht beeintrachtigt werden.

B. Zentrumszone

Art. 15 Grundmasse

! Vollgeschosse max. 4
Anrechenbares Dach- oder Attikageschoss max. 1
Anrechenbares Untergeschoss max. 1*
Ausnltzungsziffer max. 90%
Grinflachenziffer min. 25%
Grundabstande:

- klein min. 4,5 m
- gross min 9,0 m**
Gebdudelange max. 50,0 m
Fassadenhdhe max. 16,0 m
Gebdudebreite max. 28,0 m
Mehrlangenzuschlag allseits 1/5 der Mehrlange max. 5,5 m
zuschlagsfreie Fassadenldange 18,0 m

* nur fiir gewerbliche Nutzung
**  nur fir Bauten mit Wohnungen

2 Bezliglich der Messweise der Grundabstande gilt Art. 12 Abs.
2.

Art. 16 Nutzweise

1 In der Zentrumszone sind zulassig:

Wohnungen, Bliros, Ateliers, Praxen, Laden, madssig storende
Gewerbe und 6ffentliche Bauten.



2Im unuberbauten Teil der Zentrumszone sind reine Wohnnut-
zungen nicht gestattet. Von der gesamten anrechenbaren Fla-
che in Vollgeschossen ist mindestens 1/3 gewerblich zu nut-
zen.

3 Nutzungsumlagerungen zwischen mehreren Bauten auf dem
gleichen Grundstiick sowie zwischen einzelnen benachbarten
Parzellen sind zuldssig.

Art. 17 Bauweise
! Die geschlossene Uberbauung ist zuldssig.

2 Gegenulber der Zone Oe dlrfen Neubauten, bis auf eine Tiefe
von 20 m ab Zonengrenze, max. eine Fassadenhdhe von 11,4
m aufweisen.

C. Wohnzone

Art. 18 Grundmasse

t W1/30 W2/30 W2/35 W2/45 W3/55
Vollgeschosse max. 1 2% 2 2 3
Anrechenbare Dachgeschosse max.

1 1 1 2 2
Anrechenbares Attikageschoss

1 1 1 1 1
Anrechenbares Untergeschoss max.

1 * * * *
Ausnitzunsziffer max. 30% 30% 35% 45% 55%
Grenzabstande min.:
kleiner Grundabstand 4,0 m 4,0 m 4.5m 5.0m 6.0 m
grosser Grundabstand 8.0 m 8.0m 9.0 m 10.0 m 12.0 m
Gebdudelange max.  20.0 m** 20.0 m** 32.0 m 35.0m 40.0 m
Fassadenhdhe max. 5.0m 7.5m 7.5m 7.8 m 11.0m

5.5 m*** 8.1 m****
Mehrlangenzuschlag ¥4 der Mehrlédnge, héchstens 5,0 m
Zuschlagsfreie Fassadenlange
20.0 m 20.0m 20.0m 18.0 m 16.0 m

* siehe Art. 19 Abs. 2

**  siehe Art. 19 Abs. 3

*** in speziellen Lagen in Gutenswil gemdss Planbezeichnung
**** am Huzlenhang gemass Planbezeichnung



2 Bezliglich der Messweise der Grundabstande gilt Art. 12 Abs.
2.

Art. 19 Bauweise

1 Dje geschlossene Uberbauung ist bis zur maximal zulédssigen
Gebaudeldange gestattet, wenn die Gebaude gleichzeitig erstellt
werden oder an ein bestehendes Gebdude angebaut wird.

21n der Zone W2/30 ist das zweite Vollgeschoss in Hanglagen
von mehr als 10° alter Teilung nur als anrechenbares Unterge-
schoss zuldssig. In der Zone W2/35 ist ein anrechenbares Un-
tergeschoss gestattet. Dieses darf jedoch héchstens zu 1/3 fir
Wohn- und Arbeitszwecke genutzt werden. Es darf nicht mehr
in Erscheinung treten als nicht anrechenbare Untergeschosse
gemass § 293 PBG. In den Zonen W2/45 und W3/55 ist bei
Verzicht auf ein Vollgeschoss ein anrechenbares Untergeschoss
zuldssig.

3 Bei guter Gliederung der Geb&ude durch einen Versatz der
Fassaden von wenigstens einem Drittel der Gebdudebreite und
der halben Geschosshéhe erhéht sich die maximale Gebdude-
ldnge auf 25,0 m.

4 Die fiir den Mehrlangenzuschlag massgeblichen Fassadenlan-
gen von benachbarten Hauptgebdauden missen zusammenge-
rechnet werden, sofern der Gebaudeabstand ein Mass von 7,0
m unterschreitet.

51In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind
Hauptgebdude mit Flachdachern unzulassig.

Art. 20 Nutzweise

1In den Wohnzonen W1/30, W2/30 und W2/35 dirfen nicht-
storende Betriebe eingerichtet werden, soweit ihre Gesamtfla-
che 1/4 der zulassigen Gesamtnutzflache nicht Gberschreitet.

2In den Wohnzonen W2/45 und W3/55 sind nichtstérende Be-
triebe zuldssig, soweit ihre Gesamtflache 1/3 der zuldssigen
Gesamtnutzflache nicht Gberschreitet.

31In allen Wohnzonen, in denen lediglich nichtstérende Betriebe
gestattet sind, sind sexgewerbliche Salons oder vergleichbare
Einrichtungen nicht erlaubt.



41In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten sind
hdchstens massig stérende Betriebe zuldssig. Ihr Anteil an der
anrechenbaren Nutzflache ist nicht beschrankt.

D. Wohn- und Gewerbezonen

Art. 21 Grundmasse

! WG2/45 WG3/55
Vollgeschosse max. 2 3
Anrechenbare Dachgeschosse max. 2 2
Anrechenbares Attikageschoss max. 1 1
Anrechenbares Untergeschoss max. 1* 1*
Ausnitzunsziffer max. 45% 55%
Grenzabstdnde min.:

- kleiner Grundabstand 4,5m 50m
- grosser Grundabstand 9,0m 10,0 m
Gebaudeldnge max. 28,0 m** 35,0 m**
Fur Bauten mit gewerblicher Nutzung max. 40,0 m 50,0 m
Fassadenhdhe max. 8,1m 11,4 m
Mehrlangenzuschlag ¥ der Mehrlange, héchstens 5,0 m
Zuschlagsfreie Fassadenldnge 20,0 m** 18,0 m

*  nur far gewerbliche Nutzung

** nur fir Bauten mit Wohnungen

2 Bezlglich der Messweise der Grundabsténde gilt Art. 12 Abs.
2.

Art. 22 Geschlossene Uberbauung

In den Wohnzonen WG2/45 und WG3/55 ist die geschlossene
Uberbauung bis zur maximal zuldssigen Gebaudeldnge gestat-
tet, sofern an ein bestehendes Gebdude angebaut oder gleich-
zeitig gebaut wird.

Art. 23 Nutzweise

In den Wohnzonen WG2/45 und WG3/55 sind — neben Wohn-
nutzungen - auch Biros, Handels-, Dienstleistungs- und ge-
werbliche Betriebe nicht stérender und massig stérender Art
zulassig.



Bauweise

Nutzweise

Einkaufszen-
tren

E. Industriezonen

Art. 24 Grundmasse

! Ia Ib Ic
Baumassenziffer max. m3/m?2 4,5 7,0 9,0
Grunflachenziffer min. *** 10% 10% 10%
Grenzabstand min. 3,5m 3,5m 3,5m
Fassadenhdhe max. 13,5m 17,5m** 21,5m
Gesamthdhe max. 170m 21,0m** 250m
Gebdudelange max. 60,0 m - -
Gebdudebreite max. 30,0 m - -

* In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten Zircherstrasse

und Tolacher ist die Gesamthdhe gemass Art. 40 beschrankt.

**  Im Zonenplan speziell bezeichneten Gebiet Grabenwis-Zimikon ist die
grosste Hohe auf 16,0 m beschrankt (bis 10,0 m hinter Baulinie ge-
mass Quartierplan).

***  vorbehalten bleibt Art. 35 Abs. 4.

Art. 25 Bau- und Nutzweise
! Gegenlber anderen als Industriezonen sind die Grenzab-
stande der jeweilig anstossenden Zone einzuhalten.

21In den Industriezonen sind - neben industriellen und gewerb-
lichen Betrieben der Produktion und der Giterverteilung -
auch Handels- und Dienstleistungsbetriebe zugelassen. Von
dieser Regelung ausgenommen ist das Gebiet Hauflan-
der/Hard, wo Handels- und Dienstleistungsbetriebe nicht zulas-
sig sind.

3 Einkaufszentren und Fachmarkte mit einer Verkaufsflache
von mehr als 2 000 m? sind nur in den im Zonenplan speziell
bezeichneten Gebieten zuldssig.

4In den Zonen Ia und Ib sind hochstens méssig stérende, in
der Zone Ic stark stdérende Betriebe zuldssig. Betriebe, die un-
verhéltnismassigen Verkehr auslésen, werden stark stérender
gleichgestellt.



> Handel und Lagerung von Fahrzeug- und Maschinenoccasio- Fahrzeug-
nen ausserhalb geschlossener Gebaude sind lediglich in Indust-  und Maschi-
riezonen gestattet. In allen Ubrigen Bauzonen sind sie ausge- nen- Occasio-
schlossen. Davon ausgenommen sind kleinere Ausstellflachen nen

bei Fahrzeug- oder Maschinen-Werkstatten, wobei der Werk-

stattbetrieb das Hauptgewerbe bilden muss (max. 15 Autoab-

stellplatze bzw. 200 m? fur Handel und Lagerung pro Betrieb,

exkl. Fahrzeuge in Bearbeitung).

Art. 26 ®

Art. 27 Geschlossene Uberbauung
1 (3)

21n den Industriezonen ist die geschlossene Uberbauung ge-
stattet.

F. Zone fiir offentliche Bauten

Art. 28 Bauweise

! Far Bauten in der Zone fiir 6ffentliche Bauten gelten bezlig-
lich Grenzabstédnde und Geschosszahl gegeniiber Grundstiicken
in einer Wohnzone die Vorschriften der jeweils angrenzenden
Zone bis auf eine Tiefe von 12 m ab Zonengrenze. Im Ubrigen
gelten nur die Baubeschrankungen des Planungs- und Bauge-
setzes.

2 Beim Kultur- und Sportzentrum Gries darf die Zone fir 6f-

fentliche Bauten slidwestlich der Usterstrasse (Kat. Nr. 4853)
ausschliesslich als zusatzlicher, behelfsmassiger Parkplatz bei
Veranstaltungen genutzt werden. Gebaude sind nicht zulassig.

3 Bezuglich der Beschrankung der gréssten Héhe im Gebiet To-
lacher/Herenweg gilt Art. 40.



Seewadel,
Gries

G. Erholungszone

Art. 29 Nutzweise, Abstinde

Y In der Erholungszone Eh sind Nutzungen sowie Bauten und
Anlagen zulassig, sofern sie den Festlegungen der kommuna-
len Richtplanung entsprechen.

2 GegenUlber privaten Grundstlicken sind die Grenzabstdnde
und Mehrlangenzuschldge der betreffenden Zone einzuhalten.
Im Ubrigen gelten die Abstandsvorschriften gemass PBG.

31In der Erholungszone im Gebiet Seewadel/Gries ist die Anlage
von Sport- und Spielplatzen, inkl. Clubhaus, sowie eines zuge-
horigen Parkplatzes gestattet. Gegenliber dem Naturschutzge-
biet Eichacher auf der Parzelle Kat.-Nr. 7702 ist eine Puffer-
zone im Sinne einer Naturschutzumgebungszone zu schaffen
und zu unterhalten. Der Bau von Fusswegen innerhalb dieser
Parzelle bleibt vorbehalten.

Art. 30 Bauweise

1 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Familiengarten-
arealen sind Gartenhduser und Schépfe im Sinne von § 18
Abs. 1 BBV II zugelassen, wenn ihre Grundfldche 10 m?, ihre
Fassadenlange mit Einschluss von Pergolen 6 m und ihre Hohe
3 m nicht Ubersteigen.

2 Behelfsmassige Bauten und Anlagen sowie das dauernde Auf-
stellen von Wohnwagen und dergleichen sind verboten.

I1I. Besondere Institute der Bau- und Zonenordnung

A. Hochhauser

Art. 31 Zulassigkeit
Hochhauser sind nur in der Zone Ic zugelassen.



B. Arealiiberbauungen

Art. 32 Zul&ssigkeit

1 In den Zonen W2/35 und WG2/45 sind Arealliberbauungen
nur in den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten ge-
stattet. In den Zonen Z, W2/45, W3/55 und WG3/55 sind Are-
alliberbauungen im Sinne von § 69 f. PBG Uberall zugelassen.

21In den Zonen W2/35, W2/45 und WG2/45 ist eine Arealflache
von 4 000 m2 und in den Zonen Z, W3/55 und WG3/55 von
5 000 m? erforderlich.

Art. 33 Besondere Vorschriften
Die Ausnlitzungsziffern erhéhen sich um einen Zehntel.

Die arealinternen Grenze- und Gebaudeabstdnde kdnnen bis
auf die kantonalrechtlichen Mindestmasse herabgesetzt wer-
den.

Gegenlber Grundstiicken ausserhalb der Arealliberbauung sind
die zonengemadssen Grenzabstdande einzuhalten.

Die maximalen Gebaudelangen dirfen wie folgt erhdht wer-
den:

In der Zone W2/35 bis auf max. 38 m
In den Zonen W2/45 und WG2/45 bis auf max. 42 m
In den Zonen W3/55 und WG3/55 bis auf max. 50 m
In den Zonen Z bis auf max. 60 m

Die Vollgeschosszahlen dirfen wie folgt erhéht werden:

max. Fassaden-

hoéhen
Zone Z auf max. 6 Geschosse 22,5 m
Zonen W2/45 auf max. 3 Geschosse 11,0 m
Zone WG2/45 auf max. 3 Geschosse 11,4 m
Zonen W3/55 auf max. 4 Geschosse 14,0 m
Zonen WG3/55 auf max. 4 Geschosse 14,7 m

In der Zone W2/35 und in den im Zonenplan speziell bezeich-
neten Gebieten der Zone W2/45 in Gutenswil darf die Vollge-
schosszahl nicht erhéht werden.



Baumschutz

Begriinung
Flachdacher

Grinflachen-
ziffer

C. Aussichtsschutz

Art. 34 Aussichtsschutz

Von den im Zonenplan mit Aussichtsschutz bezeichneten Lagen
ist die Aussicht entsprechend den Angaben in den Erganzungs-
planen Gugel, Huzlen und Egg zu bewahren. Die angegebenen
horizontalen und vertikalen Sektoren sind von Gebauden, Bau-
ten, Mauern sowie Baumen und Strauchern freizuhalten.

D. Baumschutz, Begriinung Flachdacher, Griinflachenzif-
fer

Art. 35 Baumschutz, Begriinung Flachdacher, Griinfla-
chenziffer

1 In den im Zonenplan bezeichneten Bereichen ist der vorhan-
dene Bestand an Baumen und Strauchern zu schonen und bei
Abgang zu ersetzen.

2 Werden die Grundstiicksnutzung sowie Erschliessungsmass-
nahmen durch die Erhaltung des Baum- und Strauchbestandes
Ubermassig erschwert, kénnen unter Wahrung nachbarlicher
und offentlicher Interessen Abweichungen von Abs. 1 gestattet
werden.

3 Flachdacher sind - soweit sie nicht als Terrassen benitzt
werden - angemessen zu begriinen.

4 Aufgrund spezifischer 6rtlicher Verhaltnisse (z.B. Ortsbild-
schutz, Erschliessung von Drittgrundstlicken) kann eine Unter-
schreitung der gemass Art. 9 Abs. 4 (Kernzone) und Art. 24
(Industriezone) geforderten, minimalen Griinflachenziffer be-
willigt werden.



E. Terrassenhduser

Art. 36 Terassenhduser

! Terrassenhauser und dhnliche Bauformen sind in den Zonen
W2/35 und W2/45 gestattet; sie unterliegen nicht den Ein-
schrankungen der Bauordnung Uber die Geschosszahl und das
Zusammenbauen.

2 Die Geschosse sind so zu versetzen, dass der Winkel in der
Hangneigung nicht mehr als 30° alter Teilung betragt. Die ein-
zelnen Stufen sind seitlich zu staffeln und dtirfen keine ge-
schlossenen Seitenwande aufweisen.

3 Es sind maximal 5 Stufen zuldssig, wobei maximal 2 Ge-
schosse senkrecht Gbereinander liegen dirfen.

41In den beiden Zonen ist ein sichtbares Untergeschoss fir Ga-
ragen gestattet; dabei muss in Abweichung von Abs. 2 durch
Zurlckversetzen von der untersten Stufe oder in anderer
Weise der Eindruck einer vertikal durchlaufenden Fassade wir-
kungsvoll vermieden werden.

F. Strassen- und Wegabstande

Art. 37

! Unterirdische Bauten haben bei fehlenden Baulinien oder Strassen-
Baubegrenzungslinien einen Abstand von 3,5 m gegenlber und Wegab-
Strassen, Wegen und Platzen einzuhalten. Bei Vorliegen von stande

besonderen Verhaltnissen kann die Baubehodrde nétigenfalls
unter sichernden Nebenbestimmungen von diesen Mindestab-
standen abweichen.

2 Bei Staatsstrassen ist die kantonale Fachstelle zustandig.

G. Fahrzeugabstellplatze

Art. 38
Fir die Zahl der notwendigen Fahrzeugabstellplatze ist die Fahrzeugab-
Parkplatz-Verordnung massgebend. stellplatze



Aussenanten-
nen

Kommunaler
Mehrwertaus-
gleich

H. Aussenantennen

Art. 39

Empfangsanlagen, auch solche die in keiner Richtung 0,8 m
Uberschreiten, sind an ortsbaulich wichtigen Hausfassaden so-
wie auf Hausdachern, welche das Ortsbild pragen, nicht zulas-

sig.
IV. Weitere Bestimmungen

Art. 39b ()

L Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen ent-
stehen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des
Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben.

2 Die Freiflache gemass § 19 Abs. 2 MAG betragt 2'000 m?2.

3 Die Mehrwertabgabe betrégt 25% des um Fr. 100'000 ge-
klrzten Mehrwerts.

Art. 39¢c

Die Ertrage aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe
des Fondsreglements verwendet.

Art. 40 Flugsicherheit

Fir alle Bauten und Anlagen sind die im Rahmen der Flugsi-

cherheitsvorschriften bestehenden Auflagen und Vorschriften
des Bundesamtes flr Militarflugplatze in Dibendorf bezliglich
der maximalen Héhenbestimmungen zu bertiicksichtigen und
einzuhalten.

Art. 40 Y's Terraingestaltung

Das massgebende Terrain darf - vorbehaltlich der strengeren
Bestimmungen in den Kernzonen - um hochstens 1,5 m verdn-
dert werden. Davon ausgenommen sind Abgrabungen fiir Ga-
ragenzufahrten, fir Haus- und Kellerzugange sowie unum-
gangliche Terrainanpassungen in steilen Hanglagen.

Art. 40 **r Dachgestaltung, Fachgutachten

1In den Zonen W2/45, W3/55, WG2/45 und WG3/55 sind in
der Regel nur Schréagdacher mit einer maximalen Neigung von
45° oder Flachdacher zuldssig. Abweichungen kdénnen bewilligt



werden, wenn gestltzt auf ein Fachgutachten eine gute archi-
tektonische Gestaltung und Einordnung bestatigt wird.

2 Zur Beurteilung von weiteren spezifischen Fragestellungen in
Bezug auf Bauvorhaben kann die Baubehorde externe Fachgut-
achten einholen. In diesem Zusammenhang diirfen auch wei-
tere Unterlagen eingefordert werden.

Art. 41 Klein- und Anbauten

1 Klein- und Anbauten dlrfen an die Grenze gestellt werden,
sofern ihre Grundflache nicht mehr als 40 m?, und entlang der
Grenze die grésste Hohe 2,7 m und die maximale Gebdude-
ldnge nicht mehr als 6,5 m betragen.

2 Fur Klein- und Anbauten gelten die kantonalrechtlichen Ab-
stdnde, sofern sie nicht mehr als 6% der massgeblichen
Grundflache bedecken, héchstens aber 50 m? Gebaudeflache
aufweisen.

Art. 42 Kinderspiel- oder Ruheflachen

! Bei der Erstellung von Mehrfamilienhdusern mit sechs oder
mehr Wohnungen sind Kinderspiel- oder Ruheflachen zu erstel-
len.

2 Fir Wohnungen mit 3 und mehr Zimmern sollten sie mindes-
tens 20% der gesamten Wohnflache umfassen. Bei besonderen
Verhaltnissen sind Abweichungen in der Kernzone I zulassig.

3 Sie sind an besonnter Lage und méglichst abseits vom Ver-
kehr anzulegen und mit entsprechenden Gerdten auszustatten.

Art. 43 Ausriistungen von Mehrfamilienhdusern

In Mehrfamilienhdausern sind in der Ndhe des Hauseinganges
geniigend grosse, leicht zugangliche Abstellflachen fiir Kinder-
wagen und ahnliche Fahrzeuge bereitzustellen.

Art. 43 Y's Gestaltungsplan In der H6h, Zimikon

Im mit einer Gestaltunsplanpflicht belegten Gebiet In der Hoh,
Zimikon, kann auf die Festlegung eines Gestaltungsplanes ver-
zichtet werden, sofern eine Uberbauung geméss Gebietsrah-
menplan erfolgt, die einen Respektabstand und Sichtraume ge-
geniber der Kernzone Zimikon gewahrleistet.

Art. 43 ter (3



Art. 43 auater Gestaltungsplan Brunnwis, Kindhausen

Die Gestaltungsplanpflicht fir das Gebiet Brunnwis, Kindhau-
sen bezweckt die gute Einordnung einer Uberbauung ins Orts-
und Landschaftsbild. Dabei ist besonders auf einen passenden
Ubergang von der Bebauung in die offene Landschaft, unter
anderem durch diskrete Erscheinungsweise und keine hohen
Dacher, zu achten.

Art. 43 auinquies (2) Gestaltungsplan Luegisland, Gutenswil
Die Gestaltungsplanpflicht «Luegisland» bezweckt die gute Ein-
ordnung einer Uberbauung in die topografische und sensible
ortsbauliche Situation. Dabei ist der Gestaltung der Dachland-
schaft, der Setzung und volumetrischen Gestaltung der Bau-
ten, dem Ubergang zum Landschaftsraum sowie der Umgang
mit den inventarisierten Naturschutzobjekten und einer hohen
Durchgriinung besondere Beachtung zu schenken. Mit dem Ge-
staltungsplan ist der Umgang mit der Erholungszone aufzuzei-
gen. Der Gestaltungsplan bezweckt ausserdem die Sicherung
der Planungswerte gemass Larmschutz-Verordnung.

Art. 44 Offentlicher Grund

Die Inanspruchnahme des kommunalen, 6ffentlichen Grundes
richtet sich nach den Grundsatzen der kantonalen Sonderge-
brauchsverordnung vom 24. Mai 1978.

Art. 45 Inkrafttreten

! Die Bau- und Zonenordnung tritt mit der 6ffentlichen Be-
kanntmachung der Genehmigung durch die Baudirektion in
Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden die Bau- und Zonenordnung
vom 21. November 1997 mit seitherigen Anderungen aufgeho-
ben.



Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 22. Juni 2007 / 4. Dezember
2020 / 2. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeinde Prasident: Gemeindeschreiber:
B. Walliser B. Grob
J-P. Pinto B. Grob

Von der Baudirektion mit Beschluss Nr. 153 / 2007 genehmigt
am 14. November 2007

(1) Eingefiigt durch Gemeindeversammlungsbeschluss vom
4. Dezember 2020 von Baudirektion mit Beschluss Nr. 0092 / 2021
genehmigt am 3. Marz 2021.

(@) Eingefligt durch Gemeindeversammlungsbeschluss vom
2. Dezember 2022 von Baudirektion mit Beschluss Nr. 0076 / 2023
genehmigt am 3. April 2023.
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() Aufgehoben durch Gemeindeversammlungsbeschluss vom
8. Dezember 2023 von der Baudirektion mit Beschluss XXXX / XXXX
genehmigt am XX. XX. XXXX
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1 EINLEITUNG 4

Erhebung Handlungsbedarf

Anlass

Phase 1

1 EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage

Am 1. Méarz 2017 ist die Anderung des kantonalen Planungs-
und Baugesetzes in Kraft getreten, mit der die wichtigsten Bau-
begriffe und Messweisen gesamtschweizerisch harmonisiert’
werden. Die Anderungen werden in den einzelnen Gemeinden
jedoch erst wirksam, wenn diese ihre Bau- und Zonenordnungen
(BZO) entsprechend angepasst haben. Die Gemeinden haben
dazu Zeit bis am 28. Februar 2025. Aktuell lauft die «Justierung
PBG» auf deren Basis den Gemeinden eine langere Frist fir die
Umsetzung eingeraumt wird (29. Februar 2028).

1.2 Gesamtstrategie Revision Nutzungsplanung

Zur Vorbereitung der Revision der Nutzungsplanung in der Ge-
meinde Volketswil wurde der Handlungsbedarf in der Gesamt-
projektleitung erhoben und eine grobe raumliche Entwicklungs-
strategie fur die einzelnen Ortsteile wurde ausgearbeitet. Der
Gemeinderat hat ein phasenweises Vorgehen fir die Revision
der einzelnen Bestandteile der Nutzungsplanung entwickelt.

Fur die Umsetzung der vorgenannten Harmonisierung der Bau-
begriffe und der langfristigen raumplanerischen Ziele hat die Ge-
meinderat Volketswil eine Gesamtstrategie entwickelt, die in 3
Phasen gegliedert ist.

¢ Grundlagen (MAG, IVHB, Gesamtverkehrskonzept)
o Kommunale Richtplanung
¢ Revisionen der Nutzungsplanung

Als Grundlage fir die folgenden Planungsphasen werden in der
Phase 1 die harmonisierten Baubegriffe und der Mehrwertaus-
gleich in die BZO eingefiihrt. Es handelt sich um eine formelle
Revision mit der keine neuen strategischen Ziele verfolgt wer-
den. Die Gemeinde erhalt damit ein kommunales Baugesetz,
dass der aktuellen Ubergeordneten Rechtsgrundlage entspricht.
Im Sinne der Harmonisierung kann auch langfristig eine verein-
fachte Handhabung fiir Bauwillige erreicht werden. Mit dieser
vorgezogenen Einfiihrung der neuen Baubegriffe kann die Uber-
geordnete Forderung entkoppelt von strategischen politischen
Themen erflllt werden. Die nachfolgenden Verfahrensschritte

' Gemass Interkantonaler Vereinbarung lber die Harmonisierung

der Baubegriffe (IVHB)
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1 EINLEITUNG 5

Phase 2

Phase 3

Planungsinhalte

Keine Anderung der Systematik

kénnen so entlastet und eine rechtssichere und zeitgemasse
Ausgangslage geschaffen werden.

Der Umfang der Anpassung wird so gewahlt, dass nachfolgende,
inhaltliche Revisionsphasen aufgrund der Planbestandigkeit
nicht eingeschrankt sind.

Die Einfihrung des Mehrwertausgleichs konnte bereits abge-
schlossen werden.

Bereits mit dem Start der ersten Phase wurde auch die Bearbei-
tung des Gesamtverkehrskonzepts begonnen. Dieses dient als
Grundlage fir die kommunale Richtplanung (§ 31 PBG) die ab-
gestimmt auf die strategische Entwicklung erarbeitet wird.

Ausgehend von der Erhebung des Handlungsbedarfs wurde
auch eine grobe raumliche Entwicklungsstrategie erarbeitet, die
es zu vertiefen gilt und in der Form behdrdenverbindlicher kom-
munaler Richtplane zu den Themen Siedlung, Landschaft und
Verkehr umgesetzt werden soll.

Auf der Grundlage der kommunalen Richtplane kénnen nachfol-
gend die Bestandteile der Nutzungsplanung (Bau- und Zonen-
ordnung, Zonenplan, Kernzonenplane etc.) zielgerichtet tiberar-
beitet werden. Zumal fiir einzelne Gebiete bereits vertiefte Ab-
klarungen vorliegen und lokal oder themenspezifisch ein erhoh-
ter Handlungsbedarf besteht, kann die Phase 3 aus heutiger
Sicht auch aus mehreren Revisionsschritten bestehen.

1.3 Inhalte der vorliegenden Planungen

In der vorliegenden Vorlage werden die folgenden Planungsin-

halte revidiert:

¢ Formelle Einflihrung der Begriffe und Messweisen gemass der
Interkantonalen Vereinbarung Uber die Harmonisierung der
Baubegriffe (IVHB)

¢ Generelle Bereinigung von Bestimmungen die aufgrund zwi-
schenzeitlicher, ibergeordneter Gesetzesanderungen obsolet
geworden sind.

Beim aktuellen Verfahrensschritt handelt es sich um eine Teilre-
vision der Bau- und Zonenordnung. Die Systematik der Artikel in
der Bau- und Zonenordnung sowie auch die Nummerierung wer-
den beibehalten. Eine Anpassung und Bereinigung erfolgt in der
Phase 3.
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2 UBERGEORDNETE PLANUNGSGRUNDLAGEN 6

Legende:
Handlungsraume
Il Stadtlandschaft
B urbane Wohnlandschaft
Landschaft unter Druck
Kulturlandschaft
Il Naturlandschaft

Urbane Wohnlandschaft
(Volketswil/Hegnau,
Dammboden/Juch, Zimikon)

2 UBERGEORDNETE PLANUNGSGRUNDLAGEN

2.1 Kantonales Raumordnungsgesetz

Abb. 1: Ausschnitt Handlungsrdume geméass Kantonales Raumordnungskon-
zept, Gemeindegebiet schwarz umrandet, Kantonaler Richtplan Zirich, Stand
7. Juni 2021

Das Gemeindegebiet von Volketswil ist gemass Kantonalem
Raumordnungskonzept (2021) den Handlungsraumen:

- Urbane Wohnlandschaft

(Volketswil/Hegnau, Dammboden/Juch, Zimikon)
- Landschaft unter Druck

(Gutenswil, Kindhausen)
zugeteilt.

In Teilen des Zircher Oberlandes sowie im direkten Umfeld von
Gemeinden mit regionaler Zentrumsfunktion bestehen Raum-
strukturen, die einen hohen Grad an Urbanitat besitzen. Die Ent-
wicklungsdynamik der hier lokalisierten Arbeitsplatzgebiete ist
jedoch mit jener der Stadtlandschaften nicht vergleichbar, und
die Zahl der wegpendelnden Beschaftigten lberwiegt. Dies ist
insbesondere auf die kurzen Reisezeiten in die Stadtlandschaf-
ten zurickzufiihren. Diesem Umstand und den attraktiven Nah-
erholungsgebieten in unmittelbarer Umgebung ist das in den
1990er-Jahren auch im nationalen Vergleich Gberdurchschnittli-
che Bevdlkerungswachstum zuzuordnen. Inzwischen wurden
auch die urbanen Wohnlandschaften vom demographischen
Wandel erfasst, ihre Bevolkerung wird alter und internationaler.

Auch kiinftig soll hier die Entwicklung im Bereich Wohnen im
Vordergrund stehen. Fir die urbanen Wohnlandschaften ergibt
sich damit insbesondere folgender Handlungsbedarf:
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2 UBERGEORDNETE PLANUNGSGRUNDLAGEN 7

Landschaft unter Druck
(Gutenswil, Kindhausen)

¢ Siedlungen unter Wahrung einer hohen Wohnqualitat nach in-
nen entwickeln

e Potenziale in den bereits Gberbauten Bauzonen, auf brachlie-
genden Flachen sowie im Bahnhofsumfeld aktivieren und er-
héhen

e Sozialrdumliche Durchmischung férdern

o Arbeitsplatze erhalten und deren Lageoptimierung férdern

« Offentliche Begegnungsraume schaffen

e Klare Siedlungsrander erhalten und Ubergange zur offenen
Landschaft gestalten

e Angebot im offentlichen Verkehr zur Bewaltigung des Ver-
kehrsaufkommens verdichten

e Unerwlinschte Einwirkungen durch Verkehrsinfrastrukturen
auf Wohngebiete vermeiden und vermindern

¢ Ausgewahlte 6ffentliche Bauten und Anlagen zur Starkung der
Zentrumsgebiete von kantonaler und regionaler Bedeutung
ansiedeln

Angrenzend an die dicht besiedelten Gebiete der Stadtland-
schaft und der urbanen Wohnlandschaft hat sich der Druck auf
die offene Landschaft in den letzten Jahren laufend erhoht. Im
Ubergangsbereich zwischen den stadtisch und landlich geprag-
ten Gebieten werden verschiedene Anspriiche an die Land-
schaft gerichtet, die sich tberlagern und oftmals in Konkurrenz
zueinanderstehen: Arbeits- und Lebensraum fir die Landwirt-
schaft, Raum fir Freizeit und Erholung oder Standort von Infra-
strukturanlagen. Auch die Erstellung und Nutzung von Bauten
ausserhalb der Bauzonen wird stark durch diese Einflisse ge-

pragt.

Der Wohnungsbau in diesen Gebieten hat eine ausserordentlich
starke Entwicklung erlebt und die Bevodlkerungszunahme lag
deutlich iber dem kantonalen Mittel. Als wesentliche Treiber ha-
ben sich dabei die immer kirzeren Reisezeiten in die stadti-
schen Gebiete, die verfiigbaren Bauzonenreserven sowie die
moderaten Bodenpreise erwiesen. Der Uberwiegende Teil des
Geschossflachenzuwachses entfiel auf bisher noch nicht tber-
baute Bauzonen insbesondere an den Siedlungsrandern und
entlang der Verkehrsachsen.

Die Grenzen zwischen Siedlung und Landschaft werden
dadurch unscharfer. Der Entwicklungsdruck im Bereich Wohnen
halt an und es werden immer vielfaltigere Anspriiche an die
Landschaft gerichtet. Fur die Landschaften unter Druck ergibt
sich damit insbesondere folgender Handlungsbedarf:

o Potenziale innerhalb der bestehenden Bauzonen im Einzugs-
bereich des o6ffentlichen Verkehrs aktivieren
e Bauzonenverbrauch verringern
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UBERGEORDNETE PLANUNGSGRUNDLAGEN 8

Attraktive Ortszentren schaffen und Ortsdurchfahrten gestal-
ten

Zersiedlung eindammen und Ubergange zur offenen Land-
schaft so gestalten, dass sich die Siedlungen gut in die Um-
gebung einfligen

Landschaftliche Qualitaten erhalten und wiederherstellen
Eingriffe in die Landschaft auf ihre Notwendigkeit priifen sowie
vermehrt koordinieren und planen

Landwirtschaftliche Produktionsflachen sichern

Auf eine weitergehende Steigerung der Erschliessungsquali-
tat verzichten.

2.2 Kantonaler und Regionaler Richtplan

Abb. 3: Ausschnitt Regionaler Richtplan Glattal vom
17. November 2021

Die Kantonalen und der Regionalen Richtplane geben fir die
Gemeinde Ubergeordnete Ziele zu folgenden Themen vor:

Siedlung

Landschaft

Verkehr

Versorgung, Entsorgung
Offentliche Bauten und Anlagen

Die aktuell vorliegende formelle Teilrevision der Bau- und
Zonenordnung beschrankt sich auf die Einflihrung der neuen
Baubegriffe und wenige redaktionelle Anderungen. Die strategi-
schen Inhalte der kantonalen und regionalen Richtplane werden
in diesem Sinn noch nicht berlcksichtigt (vgl. 1.2).
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3 KOMMUNALE GRUNDLAGEN 9

Fluglarm
Alarmwert (iberschritten
Immissionsgrenzwert (iberschritten

Immissionsgrenzwert ausschliesslich in der Nacht
(berschritten

3 KOMMUNALE GRUNDLAGEN

3.1 Zonenplan / Erganzungsplane
Der Zonenplan, die Erganzungsplane (Kernzonenplane,
Aussichtsschutz etc.) und weitere kommunale Plane (z.B. kom-

munale Richtplane, Gewasserraumplane) werden in dieser Teil-
revision nicht angepasst.

4 WEITERE GRUNDLAGEN

4.1 Umwelt

i ;
] 7 X
& \ y .,f}f:f:) }(bgverﬁev}ba(h

Abb. 4: Fluglarmkurven Flugplatz Dibendorf, Marz 2022

Der Fluglarm hat keine Auswirkungen auf die aktuelle Revision
der Bau- und Zonenordnung.
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4 WEITERE GRUNDLAGEN 10

Naturgefahren

Q icche Gofal karte en

Nibendorf -

I crhebliche Gefahrdung  Verbotsbereich
I mittiere Gefahrdung Gebotsbereich

geringe Gefahrdung Hinweisbereich
Restgefahrdung Hinweisbereich
Ckeine Gefahrdung

ausserhalb Untersuchungsgebiet

_ Untersuchungsperimeter

Abb. 5: Synoptische Gefahrenkarte, www.maps.zh.ch, Marz 2022

Mit der aktuellen formellen Revision der Bau- und Zonenordnung
wird kein zusatzliches Schadenpotenzial geschaffen. In diesem
Sinne werden keine weiteren spezifischen Abklarungen getrof-
fen oder Schutzmassnahmen erforderlich.

Storfall

N2 N PR )

Abb. 6: Auszug Risikokataster, www.maps.zh.ch, Marz 2022

Die Storfallrisiken ausgehend von der Nationalstrasse, der Erd-
gasleitung oder einzelner Betriebe etc. gemass dem Risikoka-
taster sind bekannt. Mit der laufenden Revision der Bau- und
Zonenordnung werden keine Erhdhung des Schadenspotenzials
geschaffen oder zusatzliche Personen geféhrdetet.
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4 WEITERE GRUNDLAGEN 11

4.2 Inventare / Schutzobjekte

Uberkommunale Ortsbilder In der Gemeinde Volketswil sind keine Giberkommunalen Ortsbil-
der vorhanden.

Archéaologische Zonen /
Denkmalschutzobjekte von Uber-  ndorf S Q 2
kommunaler Bedeutung “

Abb. 7: Ausschnitt Archaologische Zonen / Denkmalschutzobjekte von lber-
kommunaler Bedeutung gemass www.maps.zh.ch, Marz 2022

Auf dem Gemeindegebiet Volketswil sind verschiedene archéo-
logische Zonen und Denkmalschutzobjekte von Uberkommuna-
ler Bedeutung eingetragen. Mit dieser formellen Teilrevision der
BZO werden keine relevanten Anderungen vorgenommen. In
Kernzonen wird auf die Ubernahme der neuen Regelungen zum
Mass der Dachaufbauten (§ 292 neuPBG, Halfte der zugehdri-
gen Fassadenlange) verzichtet. Es wird weiterhin das bisherige
Mass eines Drittels (altPBG) gefordert. Der Umgang mit den
archdologischen Zonen und den Denkmalschutzobjekten von
Uberkommunaler Bedeutung wird wie bisher gehandhabt. Die
kantonale Denkmalpflege und die Kantonsarchaologie werden
in den massgebenden Fallen beigezogen

Ubergeordneter Die Inventarobjekte des Landschaftsschutzes sind von der lau-
Natur- und Landschaftsschutz  fenden Revision nicht beeintrachtigt.

Kommunale Objekte Der Umgang mit den kommunalen Schutzobjekte wird im jewei-
ligen Baubewilligungsverfahren bestimmt.
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5 KAPAZITATSPLANUNG 12

Synoptische Darstellung
Kurzkommentare

Redaktionelle Anderungen nach
Gemeindeversammlung

5 KAPAZITATSPLANUNG

5.1 Bevolkerungsentwicklung

Mit der Einfiihrung der neuen Baubegriffe sind keine strategi-
schen, ortlichen Entwicklungsabsichten verbunden. Mit der vor-
gesehen Teilrevision der Bau- und Zonenordnung werden aus-
schliesslich zusatzliche Kapazitaten geschaffen, die durch die
Anwendung der neuen Baubegriffe (Dachaufbauten, Attikage-
schosse) entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass diese
Anderungen mittelfristig zu keiner merklichen Bevélkerungszu-
nahme fihren.

6 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG

6.1 Allgemein

Die Bau- und Zonenordnung wurde in synoptischer Darstellung
bearbeitet. Dabei ist in der linken Spalte die Fassung der heuti-
gen Bau- und Zonenordnung abgebildet. In der rechten Spalte
ist die Umsetzung der neuen Baubegriffe gemass neuPBG
(blau), redaktionelle Anderungen und Prazisierungen (griin) mit
Kurzkommentaren dargestellt.

Der Gemeinderat behalt sich vor, nach der Gemeindeversamm-
lung fir die definitive Fassung der Bau- und Zonenordnung re-
daktionelle Anderungen wie allfallige orthographische Korrektu-
ren oder Anpassungen des Layouts vorzunehmen, sofern dies
erforderlich ist.

25759_05A_230508_Bericht.docx

Planpartner AG



6 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 13

6.2 Massgebende Anderungen

Fir die Gemeinde Volketswil sind insbesondere folgende gean-
derten Baubegriffe von Bedeutung.

Gebaudehohe / ‘
Fassadenhdhe :
0 N
\\ &
[0} N
< /I
e}
e
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©
— — 2
\ ®©
L
[
Abb. 8: Messweise Gebaudehdhe Abb. 9: Messweise Fassadenhthe
gemass altPBG gemass neuPBG
Das Mass der Gebaudehohe (Begriff gemass § 278 altPBG) wird
beibehalten. Mit der Einfihrung der neuen Baubegriffe wird die
Messweise dieses Hohenmasses angepasst. Neu gilt der Begriff
«Fassadenhdhe» (§ 278 neuPBG).
Dachaufbauten

Abb. 10: schematische Darstel- Abb. 11: schematische Darstellung
lung Dachaufbauten gemass alt- Dachaufbauten gemass neuPBG
PBG (1/3 der Fassadenlange) (1/2 der Fassadenlange)

Gemass § 292 neuPBG dirfen Dachaufbauten bis zur Halfte der
zugehérigen Fassadenlange erstellt werden. Diese Anderung
soll in allen Zonen mit Ausnahme der Kernzonen angewendet
werden. In den Kernzonen sollen Dachaufbauten weiterhin auf
einem Drittel der zugehorigen Fassadenlange erstellt werden
dirfen. Der ortslibliche Charakter hinsichtlich der Dachgestal-
tung soll damit erhalten werden.
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6 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 14

Gewachsener Boden /
massgebendes Terrain

Besondere Gebaude /
Klein- und Anbauten

Firsthdhe / Gesamthohe /
Giebelseitige Fassadenhdhe

Grinflachenziffer

In verschiedenen Artikeln wird der Begriff «gewachsener Bo-
den» genannt. Dieser wird aufgrund der Harmonisierung der
Baubegriffe auf «massgebendes Terrain» angepasst. Unter
«massgebendem Terrain» wird der urspriingliche gewachsene
Gelandeverlauf verstanden.?

Gebaude, die nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind und deren grésste Hohe 4 m, bei Schragdachern
5 m, nicht Ubersteigen, wurden gemass altPBG als «besondere
Gebaude» bezeichnet. Gemass § 2 a neuABYV (allgemeine Bau-
verordnung) wird der Begriff der «Klein- und Anbauten» einge-
flhrt. Zudem gilt eine maximale Grundflache von 50 m?. Der Be-
griff gemass altPBG wurde ersetzt.

Die Bau- und Zonenordnung Volketswil regelt nur in den Indust-
riezonen spezifische Masse fir Firsthdhen. Anstelle der bisheri-
gen Firsthéhen wird eine dementsprechende Gesamthdhe fest-
gelegt (Summe aus First- und Gebaudehdhe).

Fir die Ubrigen Zonen kommt gemass § 280 neuPBG zur An-
wendung, wonach eine giebelseitige Fassadenhthe von 7 m
einzuhalten ist. Dies entspricht der bisherigen Regelung zur
Firsthohe gemass altPBG.

Mit der Einfiihrung der neuen Baubegriffe wird die Freiflachen-
ziffer (§ 257 altPBG) aufgehoben und durch die Griinflachenzif-
fer (§ 257 neuPBG) ersetzt. Die aktuelle Bau- und Zonenord-
nung der Gemeinde Volketswil bestimmt nur fiir die Kern-, Zent-
rums- und Industriezonen Freiflachenziffern.

Die Freiflachenziffer hat zum Ziel nutzbare und unbebaute Frei-
flachen fir die Erholung anzubieten. Dagegen soll mit der Griin-
flachenziffer eine Begriinung erreicht und damit auch die 6kolo-
gische und mikroklimatische Qualitat der Umgebungsflachen so-
wie die Aufenthaltsqualitat geférdert werden. Im Generellen sind
weniger Flachen an die Griinflachenziffer anrechenbar als an die
Freiflachenziffer. Um im Sinne der angestrebten Ziele das ge-
eignete Mass der Grinflachenziffern zu bestimmen, wurden ver-
tiefte Auswertungen des Bestandes durchgefiihrt.

Zusammenfassend werden anstelle der heutigen Freiflachenzif-
fer folgende Grinflachenziffern eingefihrt:

2 Der Begriff des massgebenden Terrains wird allenfalls durch die

laufende «Justierung» PBG neu definiert. Die entsprechende Ge-
setzesanderung ist jedoch noch pendent.
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6 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 15

Abweichungen vom Regelmass

Zone FFZ GFzZ
Kernzone |, K | 30% 20%
Kernzone II, K I 30% 30%
Zentrumszone, Z 25% 25%
Industriezone mit niedriger Ausniitzung, la 20% 10%
Industriezone mit mittlerer Ausnitzung, Ib 15% 10%
Industriezone mit hoher Ausniitzung, Ic 10% 10%

Im Rahmen einer Auswertung des Baubestandes wurde festge-
stellt, dass in spezifischen Situationen das Einhalten der Griin-
flachenziffer nicht moéglich oder nicht zielfihrend ist. Es hat sich
gezeigt, dass zum Beispiel auf sehr kleinen Grundstiicken in
Kernzonen, die auch hinsichtlich der historischen Struktur kaum
Grinflachen aufweisen, die vorgesehene Ziffer nicht eingehal-
ten wird. Die bestehenden Situationen haben Bestandesgaran-
tie und missen aufgrund der Einfiihrung der Grinflachenziffer
nicht angepasst werden.

Bei kiinftigen massgebenden Bauvorhaben sollen aufgrund spe-
zifischer, ortlicher Verhaltnisse Abweichungen vom Regelmass
bewilligt werden durfen. In die Bau- und Zonenordnung wird eine
entsprechende Regelung aufgenommen. Die Projekte sind trotz
begriindeter und vertretbarer Abweichung bestméglich auf die
Ziele der Grinflachenziffer abzustimmen und entsprechend zu
optimieren.

Abb. 12: Ansicht Strassenseite mit
Vorplatzen und Gartenbereich,
Google Earth, Marz 2022

Grinflachenziffer:
Beispiel Kernzone K1

Abb. 13: Orthophoto, Abb. 14: Grobauswertung Grinfla-

www.maps.zh.ch, Marz 2022 chenziffer, Kernzone Volketswil, Kat.
Nr. 5059 (ca. 15% Grunflachenziffer),
Kat. Nr. 5060 (ca. 33 % Grunflachen-
ziffer)

Das Grundstiick Kat. Nr. 5059, Schmiedgasse 11, Volketswil
liegt in der Kernzone K1 und weist eine massgebliche Grund-
stiicksflache von 232 m? auf. Das Geb&ude Uberstellt eine Fla-
che von 135 m? (58% der Grundstlicksflache) und ist beidseitig
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6 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 16

Grunflachenziffer:
Beispiel Industriezone

angebaut. Gegenliber der Strasse liegt der strassenbildpra-
gende Vorplatz und im rickwartigen Bereich besteht eine kleine
Flache, die nicht begrint ist. In dieser Situation kénnen die
geforderten 20% nicht erreicht werden. Abweichung soll unter
vergleichbaren, gegebenen Umstanden bewilligt werden kdnnen.

Das angrenzende Grundstiick Kat. Nr. 5060 Schmiedgasse 9,
liegt ebenfalls in der Kernzone K1 und weist eine massgebliche
Grundstiicksflache von 555 m? auf. Mit den seitlichen und riick-
wartigen Gartenflachen kdnnen die geforderten 20% Griinflache
bereits Ubertroffen werden.

Bereits mit der Bepflanzung von Rabatten, begriinter Grund-
stiickiibergange oder einzelner Kleinflachen kénnen 10% Griin-
flachenziffer erreicht werden. In folgenden Fallen wurde eine
Unterschreitung der angestrebten 10% Grinflachenziffer festge-
stellt:

Fehlende strukturierende Grinflachen

grossere Fahrzeugabstellflachen

grosse Rangierflachen

Verkehrsflachen die auch Drittgrundstiicke und der
Gebaudeerschliessung (z.B. Zufahrt zu Rampen) dienen

Abb. 15: Orthophoto, www.maps.zh.ch, Marz 2022 Abb. 16: Grobauswertung Grinflachenziffer, Industriezone
Ic Volketswil, Kat. Nr. 4601 (ca. 15% Grunflachenziffer),
Kat. Nr. 4603 (ca. 7 % Grunflachenziffer), Kat. Nr. 4925
(ca. 5 % Grunflachenziffer)

Insbesondere gemeinsam genutzte Erschliessungsflachen, wie
sie bei Kat. Nr. 4925 vorhanden sind, kdnnen bei beengten
Platzverhaltnissen zu einer vertretbaren Unterschreitung des mi-
nimal geforderten Masses flhren.
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6 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 17

Einfuhrung in Zonen ohne
Freiflachenziffer

Ausblick Phase 3

Flughdhenbegrenzung

Dachgestaltung / Fachgutachten

Im Sinne des phasenweisen Vorgehens beschrankt sich die Ein-
fuhrung der Grinflachenziffer auf jene Zonen, fiir die heute Frei-
flachenziffern gelten.

Im Sinne der vorgehend beschriebenen Ziele der Griinflachen-
ziffer wird im Rahmen der inhaltlichen Revision (Phase 3) die
Einflhrung auch in den Wohnzonen, Quartiererhaltungszone etc.
Uberpruft.

2\ TE03ESEY o= &%
/. g ™ & 2 .vu‘z P

Die Artikel 24* und 40 BZO nehmen Bezug auf die Flughdhen-
beschrankung des Flugplatzes Dibendorf. Art. 24*BZ0O hatte in
Zusammenhang mit einer friiheren Fassung des Plans der Hin-
dernisfreihalteflachen die damaligen Héhenbeschrankungen in
die BZO uberfuhrt. Es wurde eine maximale grosste Hohe von
12 m festgeschrieben. Im Zonenplan sind zwei Gebiete bezeich-
net, in denen diese maximale Hohe einzuhalten ist.

Der Plan der Hindernisfreihalteflachen wurde zwischenzeitlich
Uberarbeitet. Das Mass von 12 m ist aufgrund dieser Gibergeord-
neten Vorgabe nicht mehr in allen Bereichen die korrekte Um-
setzung und wird aufgehoben. Der Planeintrag soll in dieser Pro-
jektphase bestehen bleiben und auf die Ubergeordnete Vorgabe
hinweisen (siehe auch Art. 40 BZO). Die plangrafische Umset-
zung (Zonenplan) wird in einer kommenden Phase weiterge-
hend gepruft. Der Plan der Hindernisfreihalteflachen geht den
Hbéhenregelungen gemass der Bau- und Zonenordnung vor.
Entsprechend wird Art. 24* angepasst.

Mit der Anderung von § 281 altPBG kdénnen die vorgegebenen
Hoéhenmasse flexibler ausgenutzt werden und es ist eine gros-
sere Palette von Dachformen umsetzbar. Die bisherige Rege-
lung hat zum heute vorhandenen Siedlungsbild gefiihrt, insbe-
sondere hinsichtlich der Dachlandschaft bei 2 anrechenbaren
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Attikageschoss

Dachgeschossen. Bei der Beurteilung von Baugesuchen soll
diesen Eigenschaften ein angemessenes Gewicht beigemessen
werden kdénnen. Vom Regelfall eines Schragdaches (45°) oder
eines Flachdachs (Attikageschoss) soll abgewichen werden
kénnen, wenn gestitzt auf ein Fachgutachten eine gute archi-
tektonische Gestaltung und Einordnung bestatigt wird.

Generell sollen spezifische Fragestellungen hinsichtlich der Ein-
gliederung von Bauten z.B. in die topografische Situation oder
die gebaute Umgebung im Rahmen von Fachgutachten unter-
sucht und beurteilt werden kénnen. Diese Absicht wird in die
revidierte Bau- und Zonenordnung aufgenommen.

6.3 Weitere neue Begriffsdefinitionen

Im Zusammenhang mit der Einfihrung der neuen Baubegriffe
resp. des Planungs- und Baugesetzes (PBG) und der Allgemei-
nen Bauverordnung (ABV) werden verschiedene weitere Ande-
rungen zur Anwendung kommen. Diese Anpassungen kénnen
von der Gemeinde nicht gedndert oder spezifisch angepasst
werden.
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Abb. 18: Ausdehnung Attika geméass Abb. 19: Ausdehnung Attikageschoss

altABV, Rickversatz Attika um ganze gemass neuPBG, Rickversatz Attika

Hohe; Abbildung Planpartner AG um halbe Héhe; Abbildung Planpartner
AG

Mit der Einfihrung der neuen Baubegriffe muss das Attikage-
schoss nur noch um die halbe Héhe des Geschosses gegeniiber
der Fassade zurlickversetzt werden (§ 275 neuPBG). Die Rege-
lung gemass vorgehender Gesetzgebung erforderte die Riick-
versetzung um die gesamte Hohe des Geschosses. Aufgrund
dieser Regelung resultiert eine verbesserte Nutzbarkeit der Atti-
kageschosse. Zugunsten von grosseren Terrassenflachen kann
der Abstand der beiden Fassaden auch vergréssert werden.
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6 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 19

Anrechenbare
Grundstticksflache

I Grenze der anrechenbaren Flache f— - iache

Abb. 20: massgebliche Grundflache, Abb. 21: anrechenbare Grundstiicksfla-

Darstellung gemass «Zircher Pla- che, Darstellung gemass «Zurcher Pla-
nungs- und Baurecht» Fritzsche, nungs- und Baurecht» Fritzsche, Bdsch,
Bosch, Wipf, Kunz, 2019 Wipf, Kunz, 2019

Mit der Einfiihrung der neuen Baubegriffe wird das Ausgangs-
mass flr die Nutzungsberechnung auf kantonaler Ebene ange-
passt. Die Flachen im Waldabstand und von Gewassern kdnnen
neu fir die Berechnung der Ausnitzung einbezogen werden.
Die Anlagen der Feinerschliessung dagegen nicht mehr. Die An-
derung kommt erst mit massgeblichen Baugesuchen (z.B. Neu-
oder Erganzungsbauten) zur Anwendung. Bestehende Gebaude
haben Bestandesgarantie.

Weitere Anderungen der Desweiteren werden verschiedene Begriffe auf kantonaler
Baubegriffe Ebene neu definiert. Auszugsweise sind nachfolgend einzelne
dieser Begriffe aufgefiihrt.

altPBG/altABV neuPBG/neuABV

Einzelne Gebaudevorschpriinge, Drittel der Vorspringende Gebaudeteile, Halfte der
Fassadenlange (§ 260 altPBG) zugehdrigen Fassadenlange (§ 6neuABYV)
Kniestock max. 0,9 m resp. 1,3 m Kniestock max. 1,5 m

(§ 275 altPBG) (§ 275 neuPBG)

Wintergarten sind bis zu 10% der Summe der Wintergéarten sind bis zu 20% er der Summe der
anrechenbaren Geschossflachen nicht an die anrechenbaren Geschossflachen nicht an die

Ausnutzungsziffer anrechenbar. Ausnutzungsziffer anrechenbar.

(§ 10 lit. c altABV) (§ 10 lit. c neuABV)

Transparente Bristungen sind nicht an die Transparente Briustungen sind an die
Gebaudehdhe anzurechnen. Fassadenhohe anzurechnen.
(Baurechtsentscheide) (§ 278 Abs. 2 neuPBG)
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Allgemein / Verfahren

Kapazitat

Siedlungsqualitat

Umweltaspekte

7 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

Mit der formellen Einfliihrung der neuen Baubegriffe gemass der
interkantonalen Vereinbarung Gber die Harmonisierung der Bau-
begriffe wird abgestutzt auf das libergeordnete Recht ein zeitge-
masses Planungsinstrument bereitgestellt. Kommende Bearbei-
tungsphasen werden durch diese vorgezogene Revision auch
inhaltlich entlastet.

Durch die Anderungen hinsichtlich der Dachaufbauten (§ 292
PBG), Attikadefinition, Dachgestaltung, Kniestockh6he kénnen
die gegebenen Grundmasse effizienter genutzt werden. Hin-
sichtlich der gesamthaften Bauzonenkapazitat werden diese
Anderungen aber als untergeordnet beurteilt. Die Siedlungsent-
wicklung nach innen wird in diesem Sinne unterstutzt.

Zur Erhohung der Siedlungsqualitat soll in spezifischen Frage-
stellungen Fachpersonen beigezogen werden koénnen. Dies
insbesondere hinsichtlich der liberalisierten Regelungen zur
Dachgestaltung.

Mit der Einflihrung der Grinflachenziffer wird der Erhalt der
mikroklimatischen Situation und der 6kologischen Funktion der
Freiflachen begunstigt.
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Kantonale Vorpriifung

Offentliche Auflage
Anhdérung

Gemeindeversammlung

8 VERFAHREN

Die Baudirektion des Kantons Zirich hat mit Schreiben vom
5. August 2022 zur vorliegenden Teilrevision Stellung genom-
men. Die vorgenommenen Anderungen wurden als sorgfaltig er-
arbeitet und sachgerecht beurteilt. Die verlangte redaktionelle
Anpassung wurde vorgenommen.

Der Gemeinderat Volketswil hat an der Sitzung vom 14. Dezem-
ber 2022 die Unterlagen der Nutzungsplanungsrevision zuhan-
den der offentlichen Auflage und Vernehmlassung durch die
nach- und nebengeordneten Planungstrdger im Sinne von
§ 7 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) verabschiedet.

Die Unterlagen wurden wahrend 60 Tagen vom 6. Januar 2023
bis zum 7. Marz 2022 im Gemeindehaus 6ffentlich aufgelegt und
digital, auf der Website der Gemeinde, publiziert. Die Publikation
der offentlichen Auflage erfolgte am 6. Januar 2023.

Im Rahmen der &ffentlichen Auflage und der Anhérung der nach-
und nebengeordneten Planungstrager (Region und Nachbarge-
meinden) gingen innerhalb der Auflagefrist insgesamt 6 Stel-
lungnahmen ein. Diese beinhalteten jedoch keine Einwendun-
gen.

Ausgehend von den Ergebnissen der 6ffentlichen Auflage und
der Anhérung werden die Unterlagen der Nutzungsplanungsre-
vision ohne materielle Anderungen der Gemeindeversammlung
vorgelegt.

25759_05A_230508_Bericht.docx

Planpartner AG



N Kanton Ziirich
Amtsblatt

Rubrik: Raumplanung

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 24.05.2024

Offentlich einsehbar bis: 24.05.2027
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000002378

Publizierende Stelle
Gemeinde Volketswil - Abteilung Bau, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil

Kommunale Nutzungsplanung; Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung (BZO) «neue Baubegriffe»
gemass IVHB, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8604 Volketswil

Angaben zum Inhalt:

Die Neufestsetzung der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung in Volketswil wurde von
den Stimmberechtigten der Gemeinde Volketswil an der Gemeindeversammlung vom 8.
Dezember 2023 und von der Baudirektion genehmigt, mit / am:

Beschluss-/Verfligungsnummer: KS-0032/24
Beschluss-/Verfligungsdatum: 19.03.2024

Gerichtliche Entscheidinstanz:

Gemass Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 13. Mai 2024 ist kein
Rechtsmittel ergriffen worden. Die Neufestsetzung der kommunalen Bau- und
Zonenordnung Volketswil tritt am Tag der Publikation in Kraft.

Kontaktstelle:

Gemeinde Volketswil - Abteilung Bau
Zentralstrasse 21

8604 Volketswil



	Genehmigungsverfügung (BDV KS-0032 vom 19.03.2024)
	BZO, synoptische Darstellung
	BZO

	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Publikation Inkraftsetzung (24.05.2024)

